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Stenographisches Protokoll.

120. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich.

Mittwoch, den 28. Juni 1922.

Tagesordnung: 1. Eventuell: Bericht des Finanz- und Budgetausschusses über die Vorlage der
Bundesregierung (1040 der Beilagen), betreffend ein Besoldungsgesetz. — 2. Bericht des Aus¬
schusses für Verkehrswesen über den Antrag der Abgeordneten Paulitsch, Dr. Ramek und
Genossen (713 der Beilagen), betreffend die Förderung des ehesten Ausbaues der Mallnitzer
Kraftwerke zum Zwecke der Elektrisierung der Tauernbahn (1007 der Beilagen). — 3. Bericht
des Ausschusses für Heereswesen über den Antrag der Abgeordneten Dr. Erwin Waiß,
Dr. Schürff, Kollarz und Genossen (996 der Beilagen) auf Einsetzung einer Bundeskommission
für Kriegsgräberfürsorge und sonstiges Kriegsverlustwesen (1008 der Beilagen). — 4. Bericht
des Finanz- und Budgetausschusses über die Vorlage der Bundesregierung (940 der Beilagen),
betreffend die Bewilligung zur Aufnahme eines Lotterieanlehens im Nominalbetrage von
1200 Millionen Kronen durch den Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds (Österreichische Baulose,
Emission 1922) (1009 der Beilagen). — 5. Bericht des Finanz- und Budgetausschusses über
die Vorlage der Bundesregierung (851 der Beilagen), betreffend Durchführung baulicher Maß¬
nahmen in den Bundestheatern (1010 der Beilagen). — 6. Bericht des Finanz- und Budget¬
ausschusses über die Vorlage der Bundesregierung (967 der Beilagen), betreffend den Ausbau
des Westtraktes des Hauptgebäudes des Schlosses Schönbrunn (1011 der Beilagen). — 7. Bericht
des Finanz- und Budgetausschusses über die Vorlage der Bundesregierung (935 der Beilagen),
betreffend Adaptierungen im Gebäude Wien, VII., Karl Schweighofergasse 3 (1012 der
Beilagen). — 8. Bericht des Finanz- und Budgetausschusses über die Vorlage der Bundes¬
regierung (948 der Beilagen), betreffend die Bedeckung der Kosten für den Betrieb und die
Instandhaltung der Zollwachmotorboote am Bodensee (1013 der Beilagen). — 9. Bericht des
Finanz- und Budgetausschusses über die Vorlage der Bundesregierung (951 der Beilagen),
betreffend die Fortführung des Fortbildungs- und Sprachkurses für die Sicherheitswache in Wien
(1014 der Beilagen). — 10. Bericht des Finanz- und Budgetausschusses über die Vorlage
der Bundesregierung (915 der Beilagen), betreffend die Erhöhung der Kapitalsbeteiligung des
Bundes an der gemeinwirtschaftlichen Anstalt „Steirische Fahrzeugwerke in Graz-Puntigam"
(1015 der Beilagen). — 11. Bericht des Finanz- und Budgetausschusses über die Vorlage der
Bundesregierung (916 der Beilagen), betreffend die Erhöhung der Kapitalsbeteiligung des
Bundes an der Unternehmung „Vereinigte Leder- und Schuhfabriken, gemeinwirtschaftliche Anstalt"
(1016 der Beilagen). — 12. Bericht des Finanz- und Budgetausschusses über die Vorlage der
Bundesregierung (971 der Beilagen), betreffend die Förderung der Wiener Messe A. G. aus
Bundesmitteln (1017 der Beilagen). — 13. Bericht des Finanz- und Budgetausschusses über
die Vorlage der Bundesregierung (917 der Beilagen), betreffend die Mündelsicherheit der Teil¬
schuldverschreibungen eines von der Stadtgemeinde Klagenfurt aufzunehmenden Anlehens von
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250,000.000 K (1018 der Beilagen). — 14. Bericht des Finanz- und Budgetausschusses über
die Vorlage der Bundesregierung (982 der Beilagen), betreffend die Förderung von Kinder¬

erholungsaktionen des Sommers 1922 aus Bundesmitteln (1019 der Beilagen). — 15. Bericht
des Ausschusses für Verkehrswesen über die Vorlage der Bundesregierung (834 der Beilagen)
über das Übereinkommen, betreffend das endgültige Donaustatut (1022 der Beilagen). —
16. Bericht des Finanz- und Budgetausschusses über die Vorlage der Bundesregieruug (980 der
Beilagen), betreffend die Bewilligung eines Nachtragskredites von 930.000 K für Adaptierungen
im Amtsgebäude in Grein (1025 der Beilagen). — 17. Bericht des Finanz- und Budget¬
ausschusses über die Vorlage der Bundesregierung (981 der Beilagen), betreffend den Beitrag
der Bundesforstverwaltung zur Koppentraunverbauung (1026 der Beilagen). — 18. Bericht des
Finanz- und Budgetausschusses über den Antrag der Abgeordneten Schneidmadl, Bretschneider,
Polke und Genossen (902 der Beilagen), betreffend die Wildbachverbauung im Traisen-, Gölsen-
und Pielachgebiet (1030 der Beilagen). — 19. Bericht des Ausschusses für Erziehung und
Unterricht über den Antrag der Abgeordneten Dr. Odehnal, Vaugoin, Dr. Schneider und

Genossen (817 der Beilagen), betreffend die Vorlage eines Bundesgesetzes wegen Übernahme des
Privatrealgymnasiums mit Öffentlichkeitsrecht in Wien, XVIII. (Gersthof) (1020 der Beilagen). —
20. Bericht des Ausschusses für Erziehung und Unterricht über die Vorlagen der Bundes¬
regierung (695 und 978 der Beilagen), betreffend die Erhöhung der Strafen wegen Über¬
tretungen der Vorschriften über den Besuch der öffentlichen Volksschulen in Kärnten (1021 der
Beilagen). — 21. Bericht des Ausschusses für Verkehrswesen über den Antrag der Abgeordneten
Dr. Zeidler, Pauly, Clessin und Genossen (645 der Beilagen), betreffend Fahrbegünstigung
der freiwilligen Feuerwehr- und Rettungsabteilungen durch die Bundesbahnen (1023 der Beilagen). —
22. Bericht des Finanz- und Budgetausschusses über den Antrag der Abgeordneten Dr. Ding-
hofer, Dr. Aigner, Strunz, Weiser und Genossen (871 der Beilagen), betreffend den Bau

des Bundesrealgymnasiums in Linz (1024 der Beilagen). — 23. Bericht des Finanz- und
Budgetausausschusses über die Vorlage der Bundesregierung (835 der Beilagen), betreffend das
Bundesgesetz, wirksam für das Land Kärnten, betreffend Begünstigungen der Lehrer an den
Volks- und Bürgerschulen in Kärnten aus Anlaß ihrer militärischen Dienstleistung hinsichtlich der
Ruhe- und Versorgungsgenüsse (1027 der Beilagen). — 24. Bericht des Finanz- und Budget-
ausschusses über die Vorlage der Bundesregierung (939 der Beilagen), betreffend das Bundesgesetz,
wirksam für das Land Niederösterreich, womit die §§ 50 und 51 des Gesetzes vorn 25. De¬
zember 1904, L. G. Bl. Nr. 98, in der Fassung des Gesetzes vom 17. Juni 1920, L. G. Bl.
Nr. 778, betreffend die Errichtung, die Erhaltung und den Besuch der öffentlichen Volksschulen,
abgeändert werden (1028 der Beilagen). — 25. Bericht des Finanz- und Budgetausschusses
über die Vorlage der Bundesregierung (949 der Beilagen), betreffend das Bundesgesetz, wirksam
für das Land Niederösterreich, womit einige Bestimmungen über die Entlohnung des Religions¬
unterrichtes an den öffentlichen Volks- und Bürgerschulen des Landes Niederöstereich abgeändert
und ergänzt werden (1029 der Beilagen). — 26. Fortsetzung der Verhandlung über die
Vorlage der Bundesregierung, betreffend ein Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb
(913 der Beilagen).
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Inhalt.

Personalien.
Abwesenheitsanzeige [S. 3907].

Zuschriften der Bundesregierung,
betreffend die Gesetzentwürfe:

1. betreffend die Gewährung eines Darlehens an die
Wöllerskwrfer Werke A. G. (1044 der Beilagen
[Seite 3907] — Zuweisung an den Finanz- und
Budgetausschuß [Seite 3923]);

2. womit einige Bestimmungen des Gesetzes vom
25. April 1919, St. G. Bl. Nr. 245 (Jnvaliden-
entschädigungsgesetz), des Gesetzes vom 23. Juni
1921, B. G. Bl. Nr. 345, und des Gesetzes vom
18. November 1921, B. G. Bl. Nr. 641, abgeändert
und ergänzt werden (VII. Novelle zum Jnvaliden-
entschädigungsgesetz) (1045 der Beilagen [Seite
3907] — Zuweisung an den Ausschuß für soziale
Berwaltung [Seite 3923]);

3. betreffend die Gewährung von Beihilfen aus Bundes-
mitteln an Kriegsblinde zur Anschaffung, Ausbildung
und Erhaltung von Führerhunden (1046 der Bei¬
lagen [Seite 3907] — Zuweisung an den Ausschuß
für soziale Berwaltung [Seite 3923]);

4. betreffend die Beteiligung des Bundes an der in
Klosterneuburg zu errichtenden Textilwarenfabrik
A. G. (1049 der Beilagen [Seite 3907] — Zuweisung
an den Finanz- und Budgetausschuß [Seite 3923])

Tagesordnung.
Antrag des Abgeordneten Kollmann auf Ergänzung der

Tagesordnung durch die mündlichen Berichte des
Finanz- und Budgetausschusses, betreffend die Vorlage
der Bundesregierung über die Fortsetzung der mit dem
Abbau der Lebensmittelzuschüsse des Bundes zusammen¬
hängenden Fürsorgemaßnahmen (II. Novelle zum Ab-
baugesetz) (1039 der Beilagen) und über die Vorlage
der Bundesregierung, betreffend die Bezüge der
Bundesangestellten (Besoldungsnachtragsgesetz) (1040
der Beilagen — Annahme des Antrages [Seite
3908] ).

Verhandlungen.
Mündlicher Bericht des Finanz- und Budgetausschusses
* über die Vorlage der Bundesregierung (1040 der

Beilagen), betreffend die Bezüge der Bundesange¬
stellten (Besoldungsnachtragsgesetz) — Antrag des
Abgeordneten Kollmann auf dringliche Behandlung
[Seite 3908] — Redner: Berichterstatter Schönsteiner
[Seite 3908], die Abgeordneten Schulz [Seite 3911],
Volker [Seite 3913], Dr. Angerer [Seite 3914],
Leuthner [Seite 3916] — Annahme des Gesetzes
in zweiter und dritter Lesung [Seite 3918]).

Mündlicher Bericht des Finanz- und Budgetausschuffes,

betreffend die Vorlage der Bundesregierung über die
Fortsetzung der nrit dem Abbau der Lebensmittel-
zuschüffe des Bundes zusammenhängenden Fürsorge¬
maßnahmen (II. Novelle zum Abbaugesetz) (1039 der

Beilagen — Antrag des Abgeordneten Kollmann

auf dringliche Behandlung [Seite 3908] — Redner:
Berichterstatter Miklas [Seite 3919] — Annahme
des Gesetzes in zweiter und dritter Lesung [Seite
3919]).

Bericht des Ausschusses für Verkehrswesen über den An¬
trag der Abgeordneten Paulitsch, Dr. Ramek und

Genossen (713 der Beilagen), betreffend die Forde¬
rung des ehesten Ausbaues der Mallnitzer Kraftwerke

zum Zwecke der Elektrisierung der Tauernbahn (1007
der Beilagen — Redner: Berichterstatter Otto Mayr

[Seite 3919] — Annahme des Antrages des Aus¬
schusses für Verkehrswesen [Seite 3920]).

Bericht des Finanz- und Budgetausschusses über die Vor¬
lage der Bundesregierung (940 der Beilagen), betreffend
die Bewilligung zur Aufnahme eines Lotterieanlehens
im Nominalbeträge von 1200 Millionen Kronen
durch den Bu.ndes-Wohn- und Siedlungsfonds (Öster¬

reichische Baulose, Emission 1922) (1009 der Bei¬
lagen — Redner: Berichterstatter Dr. Deutsch

[Seite 3920] — Annahme des Gesetzes in zweiter
und dritter Lesung [Seite 3921]).

Bericht des Finanz- und Budgetausschusses über die Vor¬
lage der Bundesregierung (851 der Beilagen), be¬
treffend Durchführung baulicher Maßnahmen in den
Bundestheatern (1010 der Beilagen — Redner: Be¬
richterstatter Heinl [Seite 3921] — Annahme der
Gesetze in zweiter und dritter Lesung [Seite 3921]).

Bericht des Finanz- und Budgetausschusses über die
Vorlage der Bundesregierung (976 der Beilagen),
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betreffend den Ausbau des Westtraktes des Haupt¬

gebäudes des Schlosses Schönbrunn (1011 der Bei¬
lagen — Redner: Berichterstatter Heinl [Seite

3921] — Annahme des Gesetzes in zweiter und
dritter Lesung sSeite 3922]).

Bericht des Finanz- und Budgetausschusses über die Vor¬
lage der Bundesregierung (948 der Beilagen), be¬
treffend die Bedeckung der Kosten für den Betrieb
und die Instandhaltung der Zollwachmotorbovte am
Bodensee (1013 der Beilagen — Redner: Bericht¬
erstatter Heinl [Seite 3922] — Annahme des
Gesetzes in zweiter und dritter Lesung sSeite 2923]).

Bericht des Finanz- und Budgetausschusses über die Vor¬
lage der Bundesregierung (935 der Beilagen), be¬

treffend Adaptierungen im Gebäude Wien, VII., Karl

Schweighofergasse 3 (1012 der Beilagen — Redner:
Berichterstatter Heinl [Seite 3923] — Annahme des

Gesetzes in zweiter und dritter Lesung sSeite
3923]).

Ausschüsse.

Zuweisung von 969 der Beilagen an den Finanz- und
Budgetausschuß (Seite 3923).

Verzeichnis

der in der Sitzung eingebrachten Anträge und Anfragen:

Anträge

1. der Abgeordneten Höchtl, Weigl, Brinich und
Genossen, betreffend Notstandsangelegenheit (1050 der

Beilagen);

2. der Abgeordneten Dr. Ursin, Clessin, Stradal
und Genossen, betreffend die Zuwendung eines Fonds
aus den abgebauten Zentralen für verarmte Ge¬
werbetreibende und Kleinrentner (1051 der Bei¬

lagen);

3. des Abgeordneten Weigl und Genossen in Notstands¬

angelegenheiten (1052 der Beilagen).

Anfrage

des Abgeordneten Dr. Ursin und Genossen an die Ge¬
samtregierung, betreffend die Gewalttaten am Bahn¬
hofe in Tulln anläßlich des letzten Eisenbahnerstreikes

(Anhang I, 382/1).

Zur Verteilung gelangen am 28. Juni 1922:

die Regierungsvorlagen 1038, 1039, 1040 und 1041 der Beilagen;

der Bericht des Ausschusses für soziale Verwaltung 1006 der Beilagen.
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Beginn der Sitzung: 5 Uhr 25 Minuten nachmittags.

Vorsitzende: Präsident Dr. Weiskirchner,
zweiter Präsident Seitz, dritter Präsident
Dr. Dinghofer.

Schriftführer: Bösch, Dr. Gimpl,
Sever.

Bundeskanzler: Dr. Seipel

Vizekanzler und Leiter des Bundes-
ministeriums für Inneres und Unterricht:
Dr. Frank.

Bundesminister: Dr. Waber für Justiz,
Segur für Finanzen, Buchinger für Land-
und Forstwirtschaft und Leiter des Bundesministeriums
für Volksernährung, Kraft für Handel und Ge¬
werbe, Industrie und Bauten, Schmitz für soziale
Verwaltung, Dr. Odehnal für Verkehrswesen,
Dr. Schneider, betraut mit der Führung der
Angelegenheiten des Unterrichtes und des Kultus.

Präsident: Ich erkläre die Sitzung für
eröffnet.

Das Protokoll über die Sitzung vom
27. Juni liegt in der Kanzlei zur Einsicht auf.

Der Herr Abgeordnete Klug hat sich krank
gemeldet.

Es sind Zuschriften eingelangt, mit denen
die Einbringung von Vorlagen der Bundesregierung
angekündigt wird. Ich ersuche den Herrn Schriftführer
um Verlesung.

Schriftführer Sever (liest):

„Auf Grund der mir in der Sitzung des
Ministerrates vom 26. Juni 1922 erteilten Er¬
mächtigung beehre ich mich, den Entwurf eines
Bundesgesetzes, betreffend die Gewährung
eines Darlehens an die Wöllersdorfer
Werke A. G. (1044 her Beilagen) mit dem Er¬
suchen zu übermitteln, diesen Entwurf als Vorlage
der Bundesregierung der verfassungsmäßigen Be¬
handlung zu unterziehen.

Wien, 6. Juni 1922.

Der Bundesminister:

E. Kraft."

„Auf Grund der mir in der Sitzung des
Ministerrates vom 27. Juni l. I. erteilten Er¬

mächtigung beehre ich mich, den Entwurf eines
Bundesgesetzes, womit einige Bestimmungen
des Gesetzes vom 25. April 1919, St. G. Bl.
Nr. 245 (Jnvalidenentschädigungsgesetz), des
Gesetzes vom 23. Juni 1921, B. G. Bl. Nr. 345,
und des Gesetzes vom 18. November 1921,
B. G. Bl. Nr. 641, abgeändert und ergänzt
werden (VII. Novelle zum Invalid eucutschä-
digungsgesetz) (1043 der Beilagen), mit dem
Ersuchen zu übersenden, diesen Entwurf als Vorlage
der Bundesregierung der verfafsungsmä ugen Be¬
handlung zu unterziehen.

Wien, 28. Juni 1922.

Der Bundesminister:

Rich. Schmitz."

„Auf Grund der mir in der Sitzung des
Ministerrates vom 27. Juni l. I. erteilten Ermäch¬
tigung beehre ich mich, den Entwurf eines Bundes¬
gesetzes, betreffend die Gewährung von Bei¬
hilfen aus Bundesmitteln an Kriegsblinde
zur Anschaffung, Ausbildung und Erhaltung
von Führerhunden (1046 der Beilagen), mit
dem Ersuchen zu übersenden, diesen Entwurf als
Vorlage der Bundesregierung der verfassungsmäßigen
Behandlung zu unterziehen.

Wien, 28. Juni 1922.

Der Bundesminister:

Rich. Schmitz."

„Auf Grund der mir in der Sitzung des
Ministerrates vom 7. Juni 1922 erteilten Ermäch¬
tigung beehre ich mich, den Entwurf eines Bundes¬
gesetzes, betreffend die Beteiligung des
Bundes an der in Klosterneuburg zu er¬
richtenden Textilwarenfabrik A. G. (1040 der
Beilagen), mit dem Ersuchen zu übersenden, diesen
Entwurf als Vorlage der Bundesregierung der
verfassungsmäßigen Behandlung zu unterziehen.

Wien, 28. Juni 1922.

Der Bundesminister:

E. Kraft."

Präsident: Diese Vorlagen werden der
geschäftsordnungsmäßigen Behandlung zu-
gesührt werden.
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Vor Eingang in die Tagesordnung
hat sich der Herr Abgeordnete Kollmann zum
Worte gemeldet.

Abgeordneter Kollmann: Hohes Haus!
Im Namen des Finanz- und Budgetausschusses
stelle ich den Antrag, daß die Vorlage der
Bundesregierung Nr. 1040, betrefsend die
Bezüge der Bund esangestellten (Besoldungs¬
nachtragsgesetz), ferner die Vorlage Nr. 1039,
betreffend die zweite Novelle zum Abbau¬
gesetze mit Nachsicht der Vorlage eines ge¬
druckten Berichtes und mit Nachsicht der
24stündigen Frist auf die Tagesordnung
der heutigen Sitzung gestellt und zu Beginn
der Verhandlungen in Beratung gezogen
werden.

Präsident Dr. Weiskirchner: Die Damen
und Herren haben den Antrag des Herrn Ab¬
geordneten Kollmann gehört. Ich bitte diejenigen
Damen und Herren-, die diesem Anträge zustimmen,
sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Das
hohe Haus hat mit der erforderlichen Zwei¬
drittelmehrheit diesem Vorschläge zugestimmt.
Ich bitte daher den Herrn Abgeordneten Schön¬
steiner als Berichterstatter die Verhandlung über
die Vorlage 1040, betreffend das Besoldungsnach¬
tragsgesetz, einzu leiten.

Berichterstatter Schönsteiner: Hohes Haus!
Ich habe die Ehre, namens des Finanz- und Budget-
ausschufses über die Vorlage der Bundesregierung,
betreffend die Bezüge der Bundesangestelllen, das
Besoldungsnachtragsgesetz, dem hohen Hause Bericht
zu erstatten.

Schon seit September 1921 beziehen die
Bundesangestellten infolge der schlechten wirtschaft¬
lichen Verhältnisse Mehrzahlungen. Diese Mehr¬
zahlungen haben im September 192.1 die Hälfte
der Bezüge ausgemacht. Infolge der fortgesetzten
Teuerung haben sich diese Mehrzahlungen ständig
erhöht. So betrugen sie im Mai 1922 bereits das
14'2fache für ledige und das 14'6fache für ver¬
heiratete Bundesangestellte. Im Juni 1922 betrugen
sie den 22fachen Märzbezug für Ledige und den
2 3fachen für Verheiratete. Diese ganzen Auszahlungen
wurden von der Regierung gemacht, ohne daß der
Nationalrat dazu gekommen wäre, der Regierung
die gesetzliche Bewilligung hiezu zu erteilen! 'Sie
waren natürlich notwendig, darüber ist im hohen
Hause wohl kein Zweifel. Sie waren angesichts der
furchtbar schweren wirtschaftlichen Verhältnisse not¬
wendig, unter denen insbesondere die Bundesange-
stelltcn schwer leiden mußten, und da hat eben die
Regierung dem Notstände des Moments Rechnung
getragen. Sie erbittet sich nun in der heute an¬

gebrachten Vorlage die nachträgliche Genehmigung
für alle, den Bundesangestellten bis Juni 1922
gemachten Zuwendungen. Ich möchte, hohes Haus,
noch vorausschicken, daß selbstverständlich auch die
Grundlage der Berechnung der Mehrbezüge für die
Bundesangestellten wiederholten Änderungen unter¬
worfen war. Sv ist zum Beispiel im November 1921
die Berechnungsgrundlage eingeschränkt worden, weil
sich die Regierung mit Rücksicht auf die staats-
finanzielle Lage außerstande erklärt hat, den Index
bei der Auszahlung voll auswirken zu lassen. Die
Regierung mußte aber vou diesem Standpunkt ab-
weichen, als die Teuerung im Mai dieses Jahres
so groß geworden war, daß die Bundesangestellten
mit der Zuwendung, die sie im November 1921
bezogen hatten, einfach nicht mehr das Auslangen
finden konnten. Noch viel sprunghafter machte sich
die Teuerung natürlich im abgelaufenen Monate
geltend. Ich brauche nicht auseinanderzusetzen, unter
welchem wirtschaftlichen Druck die Bundesangestellten¬
schaft gestanden ist, und ich muß auch nicht be¬
sonders darauf Hinweisen, daß die Regierung aber¬
mals vor der Situation stand, den Bundesange-
stellten zu erklären, es ginge über die staatsfinanziellen
Kräfte hinaus, ihren Wünschen nach voller Aus¬
wirkung des Index Rechnung zu tragen.

Nun hat die Regierung in der vergangenen
Woche dem hohen Hause eine Reihe von Vorlagen
unterbreitet, die mit der Sanierung der Finanzen,
mit dem Finanzplan, eng Zusammenhängen, und sie
steht nunmehr aus dem Standpunkt, daß für den
Fall, als der hohe Nationalrat diese Gesetzes¬
beschlüsse verabschieden würde, die Situation eine so
große Erleichterung erfahren könne, daß sie imstande
sei, den vollen Index bei der Berechnung der Bezüge
der Bundesangesteütcn anzuerkennen. Sie legt dieser
Berechnung nunmehr den 26fachen Märzgehalt zu¬
grunde.

Wenn ich nun in die Besprechung der einzelnen
Bestimmungen des Gesetzes eingehe, so darf ich darauf
verweisen, daß im § 1, wie ich mir schon in den
einleitenden Worten auseinanderzusetzen erlaubt habe,
die Bundesregierung vom Nationalrate sich die nach¬
trägliche Genehmigung für alle Zuwendungen er¬
bittet, die sie bis Ende Juni 1922 der Bundes¬
angestelltenschaft ausgezahlt hat.

Im ß 2, Absatz 1, wird festgesetzt, daß vom
1. Juli 1922 angefangen, die Bundesangestellten,
deren Bezüge durch das Gesetz vom 13. Juli 1921,
das sogenannte Besoldungsgesetz, geregelt sind, monat¬
lich festzusetzende Zahlungen erhalten.

Im Absatz 2 wird die Berechnungsgrundlage
festgesetzt. Die Berechnungsgrundlage für diese
Zahlungen ist nunmehr das 26fache der um 500 K
vermehrten nach dem Besoldungsgesetz entfallenden
Bezüge mit Ausschluß der im § 9, Absatz 3 bis 7,
des Besoldungsgesetzes angeführten Teuerungszulagen
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und der Aushilfen. Es wird also festgesetzt, daß alle
Berechnungen der Mehr- oder Minderbezüge der
Bundesangestelltenschaft sich auf den 26fachen März¬
bezug gründen.

Im Absatz 3 wird festgesetzt, daß auf dieser
Berechnungsgrundlage die Zahlungen für jeden Monat
unter Berücksichtigung der feit 15. Juni 1622 ein¬
getretenen Verteuerung oder der Verbilligung der
Lebenshaltung zu berechnen find. Dabei will ich
aufmerksam machen, daß der Finanzausschuß gegen¬
über der Regierungsvorlage eine Änderung vorge¬
nommen hat. Der Finanz- und Budgetausschuß
schlägt vor, daß die Berechnung des Index durch
die beim Bundesministerium für soziale Verwaltung
im Sinne des Abbaugesetzes vom 21. Dezember 1921,
B. G. Bl. Nr. 716, eingesetzten paritätischen Kom¬
mission zu erfolgen hat. Es ist dies die Festlegung
der Kompetenz dieser Kommission, der in Zukunft
die Aufgabe zukommen wird, allein festzustellen, um
wieviel der Index sich erhöht, beziehungsweise ge¬
senkt hat.

Wir haben, hohes Haus, an diesem Para¬
graphen auch noch eine andere Änderung vorge¬
nommen. Um den Bundesangestellteu eine Entschädi¬
gung für das Zurückbleiben ihrer Bezüge während
der Kriegs- und Nachkriegszeit zu gewähren, wird
mit Gültigkeitsdauer bis 1. Mai 1923 bestimmt,
daß im Falle einer Verbilligung der Lebenshaltung
die entsprechende Senkung der Bezüge für den der
Jndexerftellung folgenden Monat erst dann einzu¬
treten hat, wenn diese Verbilligung das zweifache
Ausmaß der um 500 K vermehrten nach dem Be¬
soldungsgesetz entfallenden Bezüge, also den zwei¬
fachen Märzgehalt übersteigt. Bei wiederholtem Ein¬
tritte von geringeren Verbilligungen der Lebenshalrung,
die einzeln weniger als zwei nach dem Besoldungs¬
gesetz entfallende Monatsbezüge betragen, find be¬
hufs Ermittlung des obigen Ausmaßes die Bruch¬
teile hievon bis zum Höchstausmaße von zwei solchen
Monatsbezügen zusammenzuzühlen.

Hohes Haus! Das heißt: wenn der Index
eine sinkende Tendenz aufweift, so wird der Bundes-
angestelltenfchaft so lange von ihren Bezügen kein Abzug
gemacht, als die Senkung nicht den zweifachen März¬
bezug ansmacht. Um hier kein Mißverständnis auf-§
kommen zu lassen, füge ich ausdrücklich hinzu, daß
die in der Regierungsvorlage ursprünglich fest¬
gesetzten fünf Prozent den Bundesangestellten einen
Betrag im Ausmaße des l'Zfachen des gesetzlichen
um 500 K vermehrten Monatsbezuges zuge¬
sichert haben, also 1°3 Märzbezug. Die Regierung
glaubte jedoch im Hinblick auf die verhältnismäßig
geringe Auswirkung, insbesondere bei den unteren
Angestellten, bei der Erhöhung des vorerwähnten
Ausmaßes auf das Zweifache dieser Bezüge etwas
weiter eutgegenkommen zu sollen. Der Ersatz des
prozentuellen Ausmaßes durch ein fixes Ausmaß

empfiehlt sich auch, um die technischen Schwierig¬
keiten der Durchführung dieser Begünstigung möglichst
zu verringern. Ich habe geglaubt, dies ausdrücklich
hervorheben zu sollen, damit wegen der fünf Prozenr,
die in der Regierungsvorlage vorgesehen sind und
des Beschlusses des Finanz- und Budgetausschusses,
der einen zweifachen Märzbezug vorfieht, in Zukunft
kein Mißverständnis aufkommen kann.

Wir haben dann, hohes Haus, im Finanz-
und Budgetausschuß auch den Absatz 4 einer
Änderung unterworfen. Der Absatz 4 wird in
Zukunft nicht so lauten, wie er in der Regierungs¬
vorlage dem hohen Hause unterbreitet ist, sondern
er wird folgenden Wortlaut haben (liest):

„Vom 1. Juli 1922 angefangen, sind die
sonach sich ergebenden Bezüge, falls die
Indexziffer gestiegen ist, im darauffolgenden
Monat in drei Teilbeträgen, und zwar am
1., 11. und am 21., sonst in zwei Teil¬
beträgen, und zwar am 1. und 16. aus¬
zuzahlen. Ein aus der Jndexänderung sich
ergebender Mehrbezug ist am 21. desselben
Monats, ein Minderbezug am nächsten
Monatsersten zu berücksichtigen. Die näheren
Bestimmungen, sowie die Teilbeträge für
den Monat Juli 1922 werden durch
Verordnung geregelt."

Hohes Haus! Wir haben damit einem Wunsche
der Bundesangestellten Rechnung getragen, die die
dreimalige Auszahlung gewünscht haben für den
Fall, als der Index eine steigende Tendenz auf¬
weist, also sich die Lebensführung der Angestellten¬
schaft verschlechtert. Für den Fall, als der Index
eine finkende Tendenz aufzeigen sollte, werden die
Bezüge zweimal zur Auszahlung gelangen. Jeden¬
falls aber wird die Auswirkung der Indexziffer int
ersten Falle bei der dritten Auszahlung, also am
21., der Bundesangestelltenschaft übermittelt werden,
während im andern Fall, beim Sinken der Index¬
ziffer, dieser Abzug erst nach dem nächsten Monats¬
ersten gemacht wird.

Im § 3 ist der Haushaltungszuschuß oder,
wie wir ihn früher genannt haben, die Frauen¬
zulage festgesetzt. Es heißt in diesem Paragraphen,
der gegenüber der Regierungsvorlage gleichfalls eine
kleine Änderung erfahren hat, daß die im 8 2
angeführten verheirateten Bundesangestellten sowie
Witwer mit einem oder mehreren Kindern
monatlich Haushaltungszuschüffe in der Höhe eines
im Gesetze vom 13. Juli 1921 festgesetzten Monats¬
bezuges erhalten, die jedoch mindestens das Ausmaß
des Zuschusses für ein Kind, also das Ausmaß der
Kinderzulage erreichen müssen.

Hohes Haus! Ich mache hier die Mitteilung,
daß zu diesem Paragraphen die Herren Abgeordneten
Schulz, Tomschik und Zelenka einen Minder-

120. Sitzung NR I. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 7 von 24

www.parlament.gv.at



3910 120. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich am 28. Juni 1922.

beitsantrag eingebracht haben, wonach nach den
Worten: „sowie Witwer niit Kindern", einzuschalten
wäre: „und jenen ledigen Bundesangestellten,
welche nicht im Familienverbande leben und
das 10. Dienstjahr bereits vollendet haben".

Dieser Minderheitsantrag will in: Gegensätze
zum Mehrheitsbeschlüsse, daß auch den Ledigen ein
solcher Hanshaltungszuschuß geleistet werden soll.

Im § 4 ist der Kinderzuschuß festgelegt. Es
heißt hier (liest):

„Die im § 2 angeführten Bundesangestellten
erhalten ferner zu den im § 9, Absatz (3) bis 0),
des Besoldungsgesetzes vorgesehenen Teuerungs¬
zulagen (Aushilfen) monatlich Zuschüsse im Aus¬
maße von 7000K."

Es ist das die neu festgesetzte Kinderzulage.
Ich mache aufmerksam, daß die Herren Abge¬
ordneten Tomschik, Zelenka und Schulz auch
hier einen Minderheitsantrag eingebracht haben,
in dem sie beantragen, daß die im § 2 bezeich-
ii et cn Ha ns Haltungszulagen, beziehungs¬
weise Kinderzulagen den Auswirkungen der
Indexziffer im Sinne des Absatzes 3 des
8 2 des vorliegenden Gesetzes unterliegen
sollen. Die Herren Abgeordneten Tomschik,
Zelenka und Schulz wünschen also, daß auch der
Kinderzuschuß der Indizierung unterworfen werde.

Der § 5 weist eine andere Fassung auf, als
sie in der Regierungsvorlage aufscheint. Es heißt
im ß 5, daß die in den 8§ 2 und 4 niedergelegten
Grundsätze auch für die Bundesverkehrsangestellten,
für die nicht unter das Besoldungsgesetz fallenden
Bundesangestellten und auf die Arbeiter des Bundes,
soweit diese nicht nach Kollektivverträgen entlohnt
oder mit ortsüblichen Löhnen bezahlt werden,
Anwendung finden, jedoch mit Ausschluß der
im ß 2, Absatz 4, enthaltenen Bestimmung
über die Zahlungstermine. Es ist diese Änderung,
hohes Haus, aus dem Grunde notwendig, weil es
ja bekanntlich eine Anzahl Vertragsangestellter gibt,
die nicht im vorhinein, sondern im nachhinein ihre
Bezüge erhalten, denen man sie also nicht auf die¬
selbe Weise zur Berechnung und Auszahlung bringen
kann, wie es bei den andern Bundesangestellten
möglich ist. .

Im 8 6 ist statuiert, daß den im aktiven
Dienste stehenden, unter das Bundesgesetz vom
13. Juli 1921, B. G. Bl. Nr. 403 (Kongrua-
novelle von 1921), fallenden katholischen Geistlichen
in verhältnismäßig gleicher Weise im Sinne des
8 2 Zahlungen zu gewähren sind.

Der 8 7 enthält die Vollzugsklausel.
Ich darf ferner dem hohen Hanse zur

Kenntnis bringen, daß der Finanz- und Budget-
ausfchuß den: hohen Hause vorschlägt, zwei Reso¬
lutionen zum Beschlüsse zu erheben.

Die eine Resolution ist eingebracht von den
Herren Abgeordneten Miklas, Volker, Schön¬
steiner und Kollmann und lautet (liest):

„Die Bundesregierung wird ausgefordert,
den im Ruhestände befindlichen katholischen
Geistlichen, welchen auf Grund des Gesetzes
vom 18. März 1920, St. G. Bl. Nr. 132
(Pensionistengesetz), und auf Grund des
Gesetzes vom 17. März 1921, B. G. Bl.
Nr. 167 (Nachtrag zum Pensionistengesetz)
erhöhte normalmäßige Rnhegenüsse oder
Ruhegenüsse ans Grund des Gesetzes vom
16. Dezember 1920, B. G. Bl. Nr. 4
ex 1921, aus dem Religionsfonds,
beziehungsweise aus der staatlichen Dota¬
tion desselben zukommen, Vorauszahlungen
auf Rechnung einer Neuregelung ihrer
Ruhegenüsse (Teuerungszuwendungen) unter
sinngenläßer Beachtung der Anordnung des
vorliegenden Gesetzentwurfes gegen nach¬
trägliche Ausgleichung zu gewähren."

Der zweite Resolutionsantrag ist im Einver¬
ständnis aller drei Parteien eingebracht worden, ist
von den Herren Abgeordneten Volker, Angerer
und Zelenka gezeichnet und har folgenden Wort¬
laut (liest):

„Die Bundesregierung wird neuerlich
aufgefordert, den bei Erledigung des
Pensionsgesetzes vom Jahre 1921 von
allen Parteien des Haches angenommenen
Resolutionsantrag, betreffend die Regelung
der Gnadengaben sowie der fortlaufenden
Zuwendungen, endlich einer endgültigen
Erledigung zuzuführen."

Hohes Haus! Der Finanz- und Budgetaus¬
schuß und alle Faktoren, die sich um das Zustande¬
kommen dieses Gesetzes bemüht haben, sind der
Überzeugung, daß dieses Gesetz, wenn es von diesem
hohen Hause verabschiedet sein wird, Beruhigung
in die Bundesangestelltenschaft bringen wird. Es
werden die unausgesetzten vielen Verhandlungen, die
bisher immerfort zwischen Bundesangestelltenschast
und Regierung zu führen waren, endlich einmal
aufhören und es wird auch aufhören, daß man
soundso viele Kräfte, die für etwas anderes bessere
Verwendung finden können, mit diesem Geschäfte
belastet. Lassen Sie mich, hohes Haus, indem ich
den vom Finanz- und Budgetausschuß erledigten
Gesetzentwurf der Genehmigung des hohen National-
rates unterbreite, der Hoffnung Ausdruck geben,
daß die zukünftige finanzielle Lage unseres Staates
sich so gestalten möge, daß es überhaupt noch in
der Zukunft möglich sein wird, bei Anspannung
aller Kräfte die Ansprüche, die die Angestelltenschaft
unter den gegenwärtigen Verhältnissen berechtigter¬
weise an den Bund stellen kann, zu erfüllen. Dies
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wird am ehesten möglich sein, wenn wir uns alle
hier zusammenfinden, um jene Gesetze zu beschließen,
um jene Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind,
eine Sanierung unserer Finanzwirtschaft und - eine
Gesundung unseres Staatswesens herbeizusühren.
Ich bitte nochmals um die Annahme des von mir
vorgelegten Antrages. (Lebhafter Beifall und Hände¬
klatschen.)

Präsident: Sofern kein Widerspruch erfolgt,
werde ich die General- und Spezialdebatte
unter Einem durchführen. Zum Worte gelangt der
Herr Abgeordnete Schulz.

Abgeordneter Schulz Hohes Haus! Ich
habe den Auftrag, zur vorliegenden Regierungs¬
vorlage Stellung zu nehmen. Es wäre nach der
gestrigen langen und etwas aufgeregten Debatte
müßig, heute noch darüber zu sprechen und zu
untersuchen, ob die Regierungsvorlage eine Folge
des Streiks ist, oder ob der Streik abgebrochen
wurde, weil die Regierungsvorlage in Aussicht
genommen war. Ich glaube, die ganze Öffentlich¬
keit ist sich heute darüber klar, wie die Reihenfolge
war und was die Gesetzesvorlage bestimmt hat.

Aus dieser Erkenntnis heraus obliegt mir
vor allem anderen eine Pflicht. Ich stehe seit
30 Jahren in der Organisation der Beamten, der
sogenannten geistigen Arbeiter. Ich habe gestern
eine große Versammlung gehabt, die trotz des
Tramwaystreiks von zirka 6000 Beamten besucht
war, und in dieser Versammlung habe ich niir
die Ermächtigung geholt, von dieser Stelle aus
jenen Organisationen, das sind die Eisenbahner und
Postler, zu danken, für ihre Einsicht, für ihren
Verzicht auf einen Märzbezug. Sie haben dadurch
ermöglicht, daß allen öffentlichen Angestellten inklusive
der geistigen Arbeiter nunmehr ein Gesetz alle
kommenden Lohnkämpfe erspart, daß ein Gesetz,
ihnen den Reallohn verbürgt und sie unabhängig
macht von dem verbrecherischen Treiben der Börse,
von allen Valutaschiebern und allen Preiswucherern.
(Lebhafter Beifall.) Dafür danken alle geistigen
und manuellen Arbeiter, soweit sie durch mich ver¬
treten sind, den in Streik gestandenen Organisationen.
(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Nachdem ich dieser meiner Pflicht gerne ent¬
sprochen habe, möchte ich mir nunmehr erlauben,
zu jenen Anträgen zu sprechen, die wir als Ab¬
änderungsanträge gestellt haben. Es wäre auch hier
wieder unnütze Zeitvergeudung, wollten wir wieder
begründen, wie es schon gestern und auch heute im
Finanzausschüsse geschehen ist — sogar von Mit¬
gliedern der bürgerlichen Parteien —, daß die
Rückkehr voni Leistungsprinzip zum Alimentations¬
prinzip immerhin gewisse Unzufriedenheiten aus-
lösen wird. Aber ich gebe Ihnen zu, daß die Not

des Staates diesen verpflichtet, in einer Zeit, in
der er die vollen Löhne nicht autzzahlen kann, den
Familienerhaltern und den Vätern zahlreicher Kinder
Beihilfen zu leisten. Nur in Einen: können wir
mit Ihnen nicht vollkommen übereinstimmen. Sie
stellen einem unserer Ansicht nach nicht voll¬
berechtigten Gegensatz zwischen Ledigen und Ver¬
heirateten auf. In den Vorverhandlungen, die schon
während der Streiktage mit dem Herrn Bundes¬
kanzler und mit dein Herrn Finanzminister eingesetzt
haben, wiesen wir darauf hin, daß Sie die win-
schastlichen Schwierigkeiten, mit denen der Ledige
zu kämpfen hat, der dieser Familienzulage nicht
teilhaftig werden soll, zu uuterfchätzen scheinen, weil
Sie auuehmeu, daß er um soviel leichter lebt. So¬
wohl der Herr Finanzminister als auch der Herr
Bundeskanzler konnten sich diesen Erwägungen nicht
vollkouimeu verschließen.

Nur hat der Herr Bundeskanzler in diesen
Besprechungen Einwendung gemacht, wonach es sich
ihm hauptsächlich darum handelt, den Staat dort
zu entlasten, wo es jugendliche Personen betrifft,
die in Kronen —■ als Reallohn bekommen sie doch
nicht viel — eine solche Summe erhalten, die sie
leicht zu Exzessen veranlassen könnte. Diese Ein¬
wendung des Herrn Bundeskanzlers hat uns nun
veranlaßt, unserem ursprünglich eingebrachten Ab¬
änderungsantrag eine Einschränkung hinzuzufügen.
Wir haben uns gesagt, wir pflichten dem Bundes¬
kanzler darin bei, daß der ledige Angestellte, der
noch im Familienverbande lebt, sicherlich billiger
durchkommt, als der Verheiratete, daß der ledige
Angestellte in jüngeren Jahren auch nicht jene
Ausgaben hat wie der ältere, an den das Leben
größere Ansprüche stellt. Wir haben daher den Antrag
dahin eingeschränkt, daß die „Haushaltungszulage",
wie sie jetzt genannt wird, auch jenen Ledigen gegeben
werden soll, die nicht mehr im Familienverbande
leben und bereits zehn Dienstjahre vollendet haben.
Es sind damit alle jene ausgenommen, von welchen
der Herr Bundeskanzler glaubt, daß sie ihre hohen
Löhne, wie sich das der Herr Bundeskanzler vor¬
stellt, nur mehr zu Exzessen verwenden. Wir haben
das eingehend begründet, und ich will nur ganz
kurz auf einiges zurückkommen, da wir schon heute
vormittag die Überzeugung gewonnen, daß auch
die Vertreter der bürgerlichen Parteien, welche an
dieser Debatte teilgenommen haben, selbst nicht
glauben, daß der Ledige, der ein Alter von
30 Jahren und darüber erreicht hat, wirklich
billiger lebt. Nur noch einige Gründe möchte ich
anführen, die wir schon in den Besprechungen mit
dem Herrn Bundeskanzler sowohl im Unterausschuß
als auch im Finanzausschuß im Laufe des heutigen
Tages vorgebracht haben.

Herr Kollege Dr. Angerer hat allerdings
gemeint, daß der Ledige, obwohl er für jede Hilfe-
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leistung für jeden Knopf, den er sich annähen lassen
muß, schon eine Ausgabe hat, die in dem Haushalt
eines Verheirateten das Budget gar nicht belastet,
so lebe er doch billiger. Ich weiß, es heißt in der
frohen Sängerrunde: „Ehret die Frauen, sie flechten
und weben, himmlische Rosen nsw." In dieser
traurigen Zeit aber, Herr Professor, mußten sich
die Frauen schon längst abgewöhnen, darüber nach-
znsinnen, ob sie uns Rosen ins Leben flechten
wollen. Unsere Frauen müssen von früh bis abends
schwer arbeiten. Da meine ich nicht nur die unteren
Kategorien; ich habe auch Verbindungen mit den
Kollegen in den hoher; Bezugsklassen, wo die Ge¬
hälter schon doppelt so groß sind, wie in den
untersten Kategorien; auch dort muß die Frau heute
schon alle häuslichen Arbeiten verrichten. Es hat
zwar der Herr Finanzminister heute vormittag in
einem Zwiegespräch gemeint: gar so arg kann es
denn doch nicht sein. Aber da überschätzt er den
Realwert unserer Löhne, wenn er glaubt, wir
können die Frau noch als solche ehren, indem wir
ihr gewisse Erleichterungen oder einen gewissen
Aufwand zubilligen können. Wer sich nur einiger¬
maßen bemüht, sich im Familienleben der öffent¬
lichen Angestellten umzusehen, wird mir zugeben,
daß, so hart dieses Wort klingt, die Frau eben nur
mehr der unbezahlte Dienstbote des Hauses ist.
Von früh bis abends arbeiten sie schwer, sie dürfen
keine Arbeit mehr scheuen, bis in die höchsten
Rangklassen hinaus wird kein weiblicher Haus-
gehilse mehr gehalten. Ich meine, wir werden selbst¬
verständlich in unserem Benehmen die nötige
Achtung an den Tag legen, aber aus die Lebens¬
führung einer Dame oder einer Vorsteherin des
Haushaltes, die sich nur mehr der Erziehung der
Kinder widmen darf, muß die Frau schon längst
verzichten und die Summe der Arbeiten, die heute
die Frau in jeder Klasse der öffentlichen Ange¬
stellten leisten muß, hat der Ledige, der einen
eigenen Haushalt führt, schwer zu bezahlen.

Ich habe aber im Lause des heutigen Tages
das Gefühl bekommen, daß Sie alle es einseheu,
daß es wieder nur so eine Kaprize ist, daß Sie nicht
nachgeben wollen. Sie wollen den Anschein, der
gestern, auch bei der Vorlage des Gesetzes erweckt
wurde, aufrecht erhalten, in dem Sie nicht einen
Beistrich, nicht einen Punkt daran ändern, mit dabei
zu bleiben, die Regierung habe dies schon seit
langem geplant und lasse sich durch Organisationen,
durch Vorstellungen in Ausschüssen oder hier im
Hause von dem vorgezeichneten Wege nicht abbringen.
Ich möchte bei dieser Gelegenheit eines zu bedenken
geben. Ein solcher Starrsinn, eine solche Stichelei
werden nicht geeignet sein, jene Leistungsfähigkeit
zu schaffen, die erforderlich ist. Sie wollen, daß alle
Parteien des Hauses zusammen und einheitlich
arbeiten sollen, um dem Staate aus seiner be¬

drängten Lage herauszuhelfen. Wenn man aber bei
jeder Gelegenheit auf solchen Starrsinn stößt, wird
die gewünschte gemeinsame Arbeit sehr gefährdet.

Wir haben noch einen zweiten Antrag gestellt.
Dieser Antrag bezieht sich auf die Kindererziehungs¬
beitrüge. Ich will auch jetzt nicht neuerdings das
Thema: Alimentationsprinzip und Leistungsprinzip
berühren; Sie haben anerkannt, daß die Bezüge zu
klein sind, und geben daher Beiträge zur Erziehung
der Kinder. Wenn Sie einmal diesen Gedanken
gefaßt haben, müßten Sie, wenn Sie konsequent
sind, auch unserem Anträge beipflichten, daß sowohl
die Haushaltungszulage als die Kinderzulage der
Auswirkung des Index unterworfen werden müssen.
Sie alle wissen nicht, wie sich die Küone im weiteren
Verlause der Zeit senken oder, wie Sie hoffen,
steigen wird. Wie dem auch immer sei, wird die
Krone noch wertloser, so wird der Betrag von
7000 Li, den Sie zur Erziehung der Kinder bei¬
steuern wollen, zur Lächerlichkeit werden. Würde
dagegen die Krone so steigen, wie die Regierung
jetzt hofft, so wird er wieder unverhältnismäßig
groß zu den übrigen Bezügen sein und würde auch
wieder Unzufriedenheit auslösen. Ich meine, Ihr
Gedanke, nur konsequent zu Ende gedacht, müßte
Sie veranlassen, diesem Anträge beizupflichten, wenn
Sie nicht wieder eine Kaprize davon abhält, die
uns in keiner Weise entgegenkommen will. Das
einzige Argument, das heute vormittag gegen beide
Anträge, die wir eingebracht haben, vorgebracht
wurde, war das Wort des Herrn Finanzministers,
daß die Leistungsfähigkeit des Staates ihre Grenze
hat. Da möchte ich Sie doch fragen: haben Sie
bei der Vorlage des Gesetzes Berechnungen ange¬
stellt? Haben Sie da von der Leistungsfähigkeit des
Staates gesprochen? Sie haben das als eine Not¬
wendigkeit anerkannt. Sie sind dazu gezwungen
worden und daher haben Sie das Gesetz gemacht,
und wenn das Gesetz vollständig sein soll, müssen
Sie auch diese zwei Paragraphen genehmigen.

Weil ich schon erwähnt habe, daß ich das
Gefühl bekommen habe, daß Sie alle, die heute
vormittag unserer Begründung zugehört haben, der
Auffassung sein müssen, daß unsere zwei Abände¬
rungsanträge vollkommen berechtigt sind, möchte ich
Ihnen jene Worte in Erinnerung bringen, die die
„Reichspost" gestern zu den Streikenden gesprochen
hat. Der Sinn war ungefähr so: Es ist ehrend,
einer Erkenntnis Raum zu geben, und nicht eigen¬
sinnig, wenn es auch den menschlichen Schwächen
entspricht, an einem einmal gefaßten Standpunkte
sestzuhalten. Ein Mann hat, wenn er einen Irrtum
einsieht, die Konsequenzen zu ziehen und den Fehler
zu bekennen. Und ich meine: bekennen Sie sich dazu,
daß diese zwei Punkte Lücken in dem Gesetze be¬
deuten, und treten Sie unseren Anträgen bei. (Leb¬
hafter Beifall und Händeklatschen.)
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Präsident: Zum Worte gelangt der Herr
Abgeordnete Volker: ich erteile ihm das Wort.

Abgeordneter Volker: Hohes Haus! Nicht
die Rücksicht auf irgendeinen Streik hat die Re¬
gierung veranlaßt, diese Vorlage dem hohen Hause
zu unterbreiten. In einer Zeit, in der die Industrie
sich bemüht, vom Index loszukommen, in der selbst
die Arbeiter in den Jndustriewerkeu alle Einsicht
Zeigen, damit die Wirtschaftskraft des Staates
konkurrenzfähig erhalten wird, in einer solchen Zeit
hat die Regierung eine Vorlage eingebracht, nach
welcher die Besoldung der Bundesangestellten sich
auf den Index stützen soll. Die Regierung hat dies
deshalb getan, um zunächst die Angestellten von den
Lohnkämpfen zu befreien, um dahin zu wirken, daß
Ruhe und Ordnung bei der Arbeit der Angestellten
eintreten. Der Index — das ist eine allgemeine
Wahrheit — ist nicht der vollwertige Ausgleich
zwischen der Teuerung und den Bezügen eines An¬
gestellten. Wenn wir bedenken, daß dieses Gesetz ein
Plus von 10 Milliarden in einem Monate beträgt,
daß sonnt in jedem Monate der Staat 100 Milliarden
auszuzahlen hat, somit bei der gegenwärtigen Index¬
ziffer die Gesamtauslagen eine Billion und 200 Mil¬
liarden betragen, so muß doch jeder erkennen, daß
der Staat nur das leistet, was er leisten kann.

Gewiß hat auch dieses Gesetz, wie mein
verehrter Herr Vorredner gemeint hat, Lücken und
mancher Wunsch wurde nicht berücksichtigt. Wenn
der Index — was wir alle nicht hoffen wollen —
immer weiter steigt, dann werden wir einmal wohl
vor der Frage stehen, ob der Staat auch imstande
ist, dieses Gesetz durchzuführen. Wenn sich aber der
Index immer mehr vermindert und vielleicht bis
auf 50 Prozent heruntersinkt, dann wird man erst
sehen, wie elend die Angestellten dieses Staates
bezahlt sind. Es wird daun sicher notwendig sein,
daß wir bald ein neues Gesetz schaffen, denn der
Reallohn des Angestellten ist wirklich ein geringer.
Es ist eine Wahrheit, daß der Angestellte in seiner
Lebenshaltung proletarisiert wurde. Wir haben ver¬
heiratete Beamte, die auf alles verzichten, was
sonst Lebensfreude gegeben hat, die kein Buch sich
mehr auschaffen können, die von banger Sorge
erfüllt sind, ob sie ihre Kinder noch weiter werden
studieren lassen können. Die Verheirateten von heute
müssen selbstlos sein, sie können nur Altruisten sein.
Die Beamten waren früher aus die sogenannte
Monatswirtschast eingestellt. In dieser Zeit der
furchtbaren Teuerung ist es am Platze, wenn wir,
wie es in dem Gesetze festgelegt ist, feste Auszahlungs¬
termine schaffen. Es glaubt so mancher, wenn er
am ersten vielleicht eine Menge Geld hat, daß er
sich irgend etwas anschaffen kann und er sieht dann
ein, daß ihm selbst zum Leben das nötige Geld fehlt.

Was in diesem Gesetze besonders zu begrüßen
ist, das ist, daß zum ersten Male der sogenannte
Haushaltungszuschuß eingesührt wurde. Wer führt
einen Haushalt? Es sind dies vor allem der Ver¬
heiratete und dann der Witwer mit Kindern. Es
wäre sicherlich zu wünschen, daß jeder Angestellte,
der in ein gewisses Alter kommt, sich auch ein
eigenes Heim, einen eigenen Haushalt schaffen kann.
Wenn der verehrte Herr Vorredner für den Ledigen
diesen Haushaltungszuschuß verlangt hat, der Staat
aber . nicht in der Lage ist, diesem Ledigen, selbst
wenn er zehn Dienstjahre hat, den Haushaltungs-
znschuß zu bewilligen, so ist dies kein Starrsinn,
keine Kaprize, sondern es ist unmöglich, wenn wir
an die Finanzkrast des Staates denken. Die Kinder¬
zuschüsse sind allerdings auch klein und die Wünsche
der Angestellten waren ganz anders.

Wenn wir heute den 15sachen Zuschuß, das
sind 7500 Li, haben, so wäre es viel mehr am
Platz, ihn mit dem Index in Einklang zu bringen,
also aus das 26fache zu erhöhen; es wären dies
13.000 Li. Und was würde dies bei einer Zahl
von 260.000 Kindern bei den Bundesangestellten
in diesem Staate ansmachen? Der Staat müßte irr
einein Monat 1.560,000.000 X. zahlen, in einem
Jahr rund 17 Milliarden. Der Index kann seine
Auswirkung nicht auch ans die Kinderzulage aus¬
üben, weil eben der Staat dazu nicht in der Lage
ist. Wir müssen auch Vertrauen zu dem Herrn
Finanzminister haben, der letzten Endes willens ist,
daß wir aus dem Elend herauskommen und daß
der Finanzplan nicht durch alle diese Ausgaben eine
gewisse Gefährdung erfährt.

Bei der Beratung dieses Gesetzes wurde die
Frage wieder aufgeworfen: Leistungsprinzip oder
Alimentationsprinzip. Meine sehr Verehrten! Diese
Fragestellung ist verkehrt, sie ist falsch, brutal und
schasst die Schwierigkeiten nicht aus der Welt. Man
hat zum Beginne des Jahres 1919 viel von diesen
Prinzipien gesprochen. Ich will hier etwas sagen:
Der Mensch von einst fragte: Ist die Erdoberfläche
unendlich weit oder ist sie irgendwo abgegrenzt? Die
Antwort ist: Keines von beiden; sie ist eben rund und
da verschwinden die scheinbaren Gegensätze. Es wäre
dies geradeso, wie wenn jemand fragen würde: Was
war zuerst, die Henne oder das Ei; oder wenn ein
Professor die Frage stellen würde: Kennen Sie das
oder nicht? Er fragt so, um sich alle Schwierig¬
keiten vom Halse zu schaffen. Bei diesem Gesetz und
bei den jetzigen Gehaltsansützen ist es eine Tat¬
sache, daß die Spannung zwischen dem Ledigen
und dem Verheirateten eine viel geringere wurde;
und zwar war dies durch die hohen Märzbezüge
möglich. Das Aufbauscheu des scheinbar unverein¬
baren Gegensatzes zwischen den beiden Prinzipien
wäre also eine völlig verkehrte Taktik. Beide
Prinzipien sind au sich in ihrer Art berechtigt und
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müssen daher in einer vollkommenen Wirtschasts-
form beide verwirklicht werden. Nun haben wir
keine vollkommene Wirtschaftsform, nun leben wir
in dieser Zeit in abnormalen Verhältnissen. In einer
normalen Zeit hat jeder, wenn er heiratet, auch
Sorge zu tragen für Weib und Kind. Aber, meine
Verehrten, in dieser Zeit hat wirklich der Verheiratete
— selbst wenn er kein Kind hat — einen schweren
Lebenskampf. Die Leistungen des Kulturmenschen
kann der Staat niemals bezahlen. Er hat sie nicht
bezahlt und darf sie auch nicht bezahlen. Denn letzten
Endes muß der Kulturmensch viel mehr leisten, als
das, wofür er bezahlt wird. Der Staat gibt ihm
nichts anderes als seinen Lebensunterhalt. Und das
Leistungsprinzip ist bei gleichen Voraussetzungen
auch nicht vorhanden. Es gibt Ledige, die ver¬
schiedene Dienstalter haben, verschiedene Vorbildung,
sie leisten dasselbe und bekommen aber doch ver¬
schiedene Bezüge. Das Ziel des Staates muß die
Wohlfahrt seiner Bürger und auch selbstverständlich
des Heranwachsenden Geschlechtes sein. Aus den
Kindern ergänzt sich schließlich die menschliche Gesell¬
schaft. Der Staat muß ein Interesse daran haben,
daß Ehen geschlossen werden. Der Mann, der für
Weib und Kind sorgt, nimmt dem Staat auch die
Sorge für die Frauen ab, die ansonsten der Staat
hätte, denn er wäre verpflichtet, auch diesen Frauen
die Arbeitsmöglichkeiten oder Verdienste zu schaffen.

Dieser Verheiratete nimmt auch dem Staate
die Sorge für die Kinder ab, denn sonst müßte der
Staat allgemeine Pflege- und Erziehungsanstalten
schaffen. Und diese Erziehungsanstalten verursachen
dem Staate wirklich große Kosten; das sehen wir
an unseren Bitndeserziehungsanstalten. Wir sind
froh, daß wir diese Bundeserziehungsanstalten haben,
aber wir wissen, welche Unsummen ein solcher
Betrieb verschlingt. Wenn daher, sagen wir, beiläufig
eine Million Männer die Sorge für Weib und
Kind übernehmen, so entfällt für den Staat zugleich
die Sorge für mehrere Millionen Menschen. Es
sollen daher die 100.000 Männer soweit vom
Staate unterstützt werden, daß sie für mehrere
100.000 Menschen rechtschaffen sorgen, sie recht¬
schaffen erhalten, sich aber auch ganz ihrem Berufe
widmen können.

Es ist selbstverständlich, daß eine Familie,
die sich wirklich nicht das Notwendigste anschaffcn
kann, vielen anderen Menschen die Verdienst¬
möglichkeit nimmt. Wir sind soweit gekommen, daß
wir Familien haben, wo der Vater die Schuhe
doppelt, die Frau für den Mann und die Kinder
selbst die Kleider näht, wo man einander die Haare
schneidet. Was ist die Folge davon? Wenn 100.000
Familien so leben, dann wird 10.000 Arbeitern zu
gleicher Zeit die Lebensmöglichkeit genommen. Der
Beamte soll wirklich nicht von der größten Sorge
bis zum nächsten Auszahlungstermin erfüllt sein.

Wir haben durch dieses Gesetz getan was der
Staat wirklich nur tun konnte. Was wir wollen,
das ist, daß alle Angestellten nur in pflichtgetreuer
Arbeit ihrem Berufe leben, zu gleicher Zeit aber
auch der Erkenntnis leben, daß der Organisations¬
gedanke niemals überspannt werden soll. (Beifall
und Händeklatschen.)

Präsident Dr. Dinghofer: (welcher während
vorstehender Rede den Vorsitz übernommen hat): Zum

Worte gelangt der Herr Abgeordnete Dr. Angerer;
ich erteile ihm das Wort.

Abgeordneter Dr. Angerer: Hohes Haus!
Es bedarf in der Erörterung über dieses Gesetz,
daß wir heute zu beschließen haben, keiner sehr
langen Ausführungen. Nur einige kurze Feststellungen!
Festgestellt muß werden, daß durch dieses Gesetz in
den Besoldungsverhältniffen endlich Ordnung cintritt
und daß das ein ungeheurer Fortschritt ist. Es wird
künftighin jeder Bundesangestellte wissen, was er zu
bekommen hat und wann, während er das bisher
nicht gewußt hat. Denn es ist nun im Gesetze sest-
gelegt, was ausgezahlt wird und in welcher Form
die Auszahlung erfolgt, nämlich bei steigendem Index
dreimal im Monat, bei fallendem, zweimal. Die
Tage sind auch bestimmt: 1., 11., 21., beziehungs¬
weise 1. und 16. Allerdings ist nicht bestimmt —
das ist teils der Verordnung, teils der admini¬
strativen Durchführung überlassen —, welches Aus¬
maß der Monatsbezüge auf die erste und zweite, be¬
ziehungsweise erste,zweite und dritte Monatsauszahlung
entfällt. Wir haben im Unterausschüsse den Wunsch
ausgesprochen — und auch hier möchte ich es noch
besonders betonen —, daß ein möglichst großer
Teilbetrag schon am 1. zur Auszahlung kommt, mit
dem dann gewirtschastet werden kann. Ein Vorteil
ist es aber unter allen Umständen schon, daß man
sicher wissen und daraus rechnen kann, was man
am ersten und zweiten und allenfalls noch am dritten
Auszahlungstag im Monat zu bekornmen hat. Wir legen
Gewicht daraus, daß bei der Durchführung, die nicht
im Gesetze festgelegt ist, soweit es die finanziellen
Verhältnisse gestatten, daraus geachtet wird, daß ein
möglichst großer Betrag bereits am 1. des Monats
zur Auszahlung kommt. Wenn der Wert des Geldes
sinkt, ist das von besonderer Wichtigkeit, denn je später
ausgezahlt wird, desto mehr verliert das Geld an seiner
Kaufkraft und eine kleinere Summe hat, wenn sie auch-
nur um 14 Tage früher ausbezahlt wird, eine größere
Kaufkraft, als wenn sie später zur Anweisung getätigt.

Was die §§ 3 und 4, die Haushaltungs¬
zuschüsse und die Kinderzuschüsse anbelangt, so Hütten
wir wohl sehr gerne gewünscht, daß auch hier eine
Beziehung zum Steigen, beziehungsweise Fallen des
Wertes unserer Krone in der Art hergestellt werde,
wie es in dem Minderheitsantrag Schulz zum

120. Sitzung NR I. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)12 von 24

www.parlament.gv.at



3915120. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich am 28. Juni 1922.

Ausdruck kommt. Allein der Herr Finanzminister
hat erklärt, daß es ganz unmöglich sei, diesen
Wunich zu erfüllen. Wir stehen auf dein Stand¬
punkte, zu tun, was möglich ist, Unmögliches aber
nicht zu beschließen, auch wenn es noch so wünschens¬
wert wäre. Wir wollen und dürfen den Finanzplan
nicht stören, sondern müssen im Rahmen dessen
bleiben, was möglich ist.

Was die Frage anbelaugt, daß die Frau
eine Fülle von Arbeiten in der Familie zu leisten
hat, nnb dem Ledigen diese Hilfskraft nbgeht, so ist
das richtig. Ich betrachte aber die Familie als eine
Lebensgemeinschaft, wobei der Mann seine Aufgabe
und die Frau ihre Aufgabe zu erfüllen hat. Von
einer Sklaverei kann daher wohl nicht die Rede
sein. Daß aber der Ledige deshalb dem kinderlosen
Verheirateten gleichgestellt werden soll, diesem Vor¬
schläge konnten wir uns nicht anschließen, weil wir
in der Familie und nur in der Familie die Grund¬
lage der Zukunft des Volkes sehen. Diejenigen,
welche die Kindererziehung zu besorgen haben, leisten
für das Volk und dessen künftige Wirtschaft eine
außerordentliche Arbeit und dieser Arbeit sich zu
unterziehen, übernehmen alle, die eine Familie
gründen, auch wenn die Ehe vorübergehend oder
selbst dauernd kinderlos ist. Wenn darum Haus-
haltuugszuschüsse eingeführt wurden und dieselben
auch der Auswirkung des Index hätten unterworfen
werden können und wenn auch die Kinderzuschüsse
dementsprechend hätten erhöht werden können, so
wäre es unter den heutigen Verhältnissen nur gerecht
und wünschenswert gewesen; aber wenn der Staat
es nicht zu leisten imstande ist, so muß ruan sich
mit den festen Haushaltungszuschüssen und den
7000, beziehungsweise 7500 X Kinderzuschuß für je
ein Kind bescheiden und das als Fortschritt buchen.
Die Ledigen können unserer Meinung nach den
Verheirateten, auch den kinderlosen, nicht gleich¬
gestellt werden. Sie haben nicht jene Arbeit für
die Allgemeinheit übernommen und haben wohl
auch zum Teil nicht jenen Aufwand, den die Ver¬
heirateten, auch die kinderlosen Verheirateten haben.
Wenn der Ledige die Gelegenheit zu heiraten benutzen
will, so ist ihm zumeist doch die Möglichkeit dazu
gegeben. Aber cs gibt Junggesellen, die aus dem
Grunde nicht eine Familiengemeinschaft gründen,
weil sie als Ledige freier und unabhängiger sein
wollen. Für die Tage des Alters ist das allerdings
ein großer Nachteil. Wir haben deswegen im
Pensionsgesetz 1921 darauf Rücksicht genommen
und haben jene bedacht, welche einen Pensionisteit
in der Zeit des Alters pflegen und wir haben eine
Hinterbliebenenversorgung für jene Fülle eingeführt,
wo im Alter noch, eine Familie gegründet, wird,
weil sich der alte Junggeselle oder Witwer sagt,
daß er dadurch besser wegkommt, als wenn er eine
frembc Person zur Wartung und Bedienung im

Alter ansnehmen und bezahlen muß. Es in also
dem Gedanken, der im Minderheilsantrag Schulz
bezüglich der Ledigen ausgesprochen ist, im Pensionisten¬
gesetz, allerdings nur für die alten Junggesellen,
die heiraten, bis zu einem gewissen Grade Rechnung
getragen. Dem Minderheitsantrag in seiner Gänze,
wie er hier gestellt worden ist, können rvir aber
nicht zustiinmen.

Noch eine Bemerkung über den Index selbst.
Es wird vielfach die Meinung ausgesprochen, der
Index würde eine Wirkung haben, die sich auch im
Handel und Gewerbe und im Handwerk äußern
würde und es würde durch die gesetzliche Fest¬
legung der Auswirkung des Index für die Bundes¬
angestellten vielleicht eine Verschlimmerung auf dem
Gebiete der Produktion und damit eine weitere
Erschwerung der Wirtschaftsführung der privaten
Betriebe eintreten. Wir sind in dieser Hinsicht nicht
so pessimistisch. Wir haben die Meinung, daß die
Grundlagen, von denen die Auswirkung des Index
ausgeht, bei den öffentlichen Angestellten ganz andere
sind als bei den in den privaten Betrieben
beschäftigten Arbeitern und wissen auch, daß die
öffentlichen Angestellten zu jener Gruppe der Be¬
völkerung gehören, die in den Bezügen verhältnis-
mäßig am weitesten hinter der Geldentwertung
zurückgeblieben ist. Anderseits sind wir auch der
Meinung, daß sich die Entlohnung in Gewerbe,
Handel und Industrie vor allem nach der Konkurrenz¬
fähigkeit des Unternehmens und nach der Konjunktur
richtet, was bei den Angestellten des Staates in
keiner Weise zutreffen kann.

Bei schlechter Konjunktur erschweren sich in:
privaten Betriebe die Verhältnisse und die Löhne
fallen, bei guter Konjunktur sind höhere Zahlungen
möglich. Der Staat hingegen kann eine solche 'An¬
passung nicht durchführen. Er hat eine gewisse Zahl
von Angestellten und die muß er unter allen Um¬
stünden erhalten. Es wird natürlich seine Aufgabe
sein, diese Zahl aus ein Mindestmaß zu beschränken,
aber dieses Mindestmaß wird der Staat erhalten
rnüssen, ohne Rücksicht darauf, ob es eine gute oder
schlechte Konjunktur gibt. In einem privaten Be¬
triebe wird in Zeiten schlechter Konjunktur selbst
eine Verringerung der Zahl der Angestellten und
Arbeiter eintreten können, beim Staate ist das
unmöglich. Wir sind somit der Meinung, daß eine
unmittelbare Rückwirkung des Index auf die
privaten Betriebe in der ungünstigen Weife, wie
dies von verschiedenen Seiten befürchtet wurde,
nicht stattfinden wird, und zwar einmal, wie gesagt,
wegen der Verschiedenheit der Grundlagen, von
denen die Auswirkung des Index ausgeht, und
anderseits mit Rücksicht auf die Möglichkeit der
Anpassung an die Konjunktur in den privaten Be¬
trieben und auch auf die Mittel der Abhilfe bei
denselben. Daß aber eine gewisse Beziehung immerhin
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möglich wäre, wird natürlich nicht bestritten
werden können. Im Interesse der Herbeiführung
geordneter Besoldungsverhältnisse für die Angestellten
des Staates mußte aber zu diesem Index gegriffen
werden. Wir betrachten seine Einführung als einen
Fortschritt, weil damit endlich in den Besoldungs¬
verhältnissen der Bundesangestellteu Ordnung ein¬
getreten und die Unruhe der Monat für Monat
sich wiederholenden Verhandlungen beseitigt ist. In
diesem Sinne begrüßen wir das Gesetz und werden
für dasselbe stimmen. (Beifall.)

Präsident Dr. Dinghofer: Zum Worte hat
sich gemeldet der Herr Abgeordnete Leuthner; ich
erteile ihm das Wort.

Abgeordneter Leuthner: Hohes Haus! Ich
bin von meiner Partei beauftragt, zu erklären, daß
wir aus prinzipiellen Gründen gegen den § 6 des
in Rede stehenden Gesetzes stimmen werden. Der
genannte Paragraph erstreckt die gesetzliche Ausge¬
staltung und Festlegung des Index in ihrer Wirk¬
samkeit aus die Geistlichen, soweit sie unter die
Kongruanovelle vom Jahre 1921 fallen. Die Eisen¬
bahner, Postler, Telegraphen- und Telephonarbeiter
haben einen schweren Kampf führen müssen, dessen Preis
und Ergebnis dieses Gesetz ist. Die Herren Geistlichen
standen am Montag in der Frühe auf und fanden
dasselbe Ergebnis, denselben Preis in ihrer Tasche.
Den Seinen gibt es eben der Herr Seipel im
Schlafe. Man könnte die Frage stellen, wieso eigent¬
lich dieser § 6 in Einklang zu bringen ist mit den
vielfältigen Aufforderungen, die der Herr Bundes¬
kanzler an alle Kreise und Schichten der Bevölke¬
rung gerichtet hat, sie mögen opfern und opfern.
Ist von dieser Opferpflicht nur seine eigene Kaste
ausgeschlossen? Oder glaubt er, daß ihre berufliche
Tätigkeit als Opferer, weil das geistliche Opfer ihr
Amt ist, sie von jedem materiellen Opfer befreit?
Und wie will der Herr Bundeskanzler, dem als
Professor das Denken nach Grundsätzen eignet,
diesen § 6 in die Prinzipien einordncn, nach denen
er seine Vorlage gestaltet hat? Das Leistungs¬
prinzip wird sich da schwerlich anwenden lassen,
weil dem Leistungsprinzip die Leistung fehlt. Und
was das Alimentationsprinzip anlangt, so wird
man davon in diesem Zusammenhänge schon aus
Höflichkeit nicht sprechen wollen. Im übrigen aber
kann man feststellen, daß der vom Herrn Bundes¬
kanzler angekündigte Abbau vorläufig damit beginnt,
daß man den Geistlichen den Index anfbaut.

Freilich ist das entscheidende, das grund¬
legende Verbrechen, aus dem alles dies fließt, im
Juni vorigen Jahres begangen worden, damals,
als die Mehrheit dieses Hauses die Kongruanovelle
annahm. Die Kongruanovelle enthält im Artikel 11
auch die Bestimmung, daß alle Änderungen, die in

der Regelung der Besoldungsverhältnisse der Bundes¬
angestellten späterhin getroffen werden sollten, sich
im gleichen Verhältnis auch auf die Bezüge der
Geistlichen zu beziehen hätten. Es haben denn
sowohl der Herr Finanzminister als auch der
Redner der Christlichsozialen im Ausschüsse darauf
hingewiesen, eigentlich würde sich, selbst wenn her
ß 6 in dem neuen Gesetze nicht enthalten wäre,
schon auf Grund des Artikels 11 der Kongrua¬
novelle ergeben, daß die gesetzliche Ausgestaltung
des Index auch für die Geistlichen ihre Gültigkeit
habe. Nur um alle Zweifel zu beseitigen, wenn
behauptet würde, es handle sich nicht um eine
Abänderung, sondern um eine Ergänzung des Be¬
soldungsgesetzes, und um völlige Sicherheit zu
schaffen, habe man diesen Paragraphen in das
Besoldungsnachtragsgesetz eingefügt. Man erkennt
die außerordentliche Sorgfalt, mit welcher sich die
Prälatenregierung der Bcsoldungsverhältnisse der
Geistlichen annimmt; sie kann sich darin gar nicht
genug tun.

Allerdings haben die Regierungsparteien im
Ausschüsse geglaubt, es an Eifer der Prälaten¬
regierung, dem hochwürdigen Herrn Bundeskanzler
noch zuvortun zu müssen. Sie haben einen Re¬
solutionsantrag eingebracht, der die Altpensionisten
unter den Geistlichen der Vorsorge und Gnade der
Regierung empfiehlt. Dieser Resolutionsantrag muß
von uns nicht nur aus den prinzipiellen Gründen
bekämpft werden, die wir schon stets gegen jeden
Versuch, ein Pensionsgesetz für die sogenannten
Altpensionistcn der Geistlichkeit zu schaffen, dargelegt
haben. Es bedeutet dieser Resolutionsantrag zugleich
eine Durchbrechung des Grundsatzes, auf dem das
vorliegende Gesetz selbst aufgebaut ist. Denn wenn
der Herr Bundeskanzler immer wieder erklärt hat,,
durch dieses Gesetz wolle er den Grundsatz aufstellen,
daß fortab nur solche Aufwendungen für die
Bundesangestellten möglich sein sollen, die auf einer
gesetzlich einwandfreien Grundlage beruhen, so ver¬
langt diese Resolution, daß der Damm, den der
Bundeskanzler angeblich mit diesem Gesetz aufrichten
wollte, niedergerissen werden soll. Und wenn er in
dem einen Falle niedergerissen wird, wie soll er
dann in allen anderen Fällen aufrechterhalten
werden? Wie soll er sich gegen andere regellos
auftretende Wünsche aufrechterhalten lassen? Hier
wird ganz deutlich das aufbaucnde Prinzip des
Gesetzes selbst geradezu vernichtet.

Was aber die sachliche Begründung dieser
Resolution anbelangt, so haben wir es wirklich
nicht nötig, uns hier weitläufig mit ihr zu be¬
schäftigen. Wird auf das Elend der alten Geist¬
lichen hingewiesen, so gibt es doch wahrlich andere
Berufe und andere Stände, deren alte Leute eben¬
falls ohne jede Versorgung dastehen, ohne daß die
Mehrheitsparteien bisher aitch nur den geringsten
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Eifer gezeigt hätten, ihnen helfend zur Seite zu
treten. Was für die alten Arbeiter gilt, was für
jeden altgewordenen Arzt gilt, dessen Ersparnisse
durch die Geldentwertung zerronnen sind, das gilt
eben auch für den Priester und wenn cs im Aus¬
schuß als unwürdig bezeichnet wurde, daß für sie
gesanimelt wird, so finden wir es durchaus nicht
unwürdig, daß ein Stand sich seiner alten greis¬
gewordenen Mitglieder annimmt. Jedenfalls ist
eine solche Form der Lebenserhaltung mit den
Gesetzen des Staates in Einklang zu bringen, aber
daß ein Berus, der dem Staate in keiner Weise
Zur Leistung verpflichtet ist und dem Staate auch
nie etwas geleistet hat, aus allen anderen Berufen
herausgehoben wird, eine Ausnahmsstellung genießen
soll, diese gänzlich unhaltbare Auffassung, von der
die Resolution ausgeht, wird von uns prinzipiell
verworfen und wir werden deshalb auch gegen die
Resolution stimmen. (Beifall.)

Präsident Dr. Dinghofer: Es ist niemand
mehr zum Worte gemeldet. Die Debatte ist
geschlossen. Der Herr Referent hat das Schluß¬
wort. (Berichterstatter Schönsteiner: Ich ver¬
zichte!) Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das
Schlußwort. Ich bitte die Plätze einzunehmen. Wir
kommen zur Abstimmung.

Die §8 1 und 2 sind unbestritten, nur ist
im 8 2, Absatz 3 und 4, vom Finanzausschuß
eine andere Fassung beantragt, als wie sie in der
Regierungsvorlage sich vorfindet. Ich werde daher
diese Fassung verlesen (liest):

„(3) Auf dieser Berechnungsgrundlage
find die Zahlungen für jeden Monat unter
Berücksichtigung der seit 15. Juni 1922
eingetretenen Verteuerung oder Verbilligung
der Lebenshaltung nach der jeweiligen
Indexziffer zu ermitteln. Um den Bundes¬
angestellten eine Entschädigung für das
Zurückbleiben ihrer Bezüge während der
Kriegs- und Nachkriegszeit zu gewähren,
wird mit Gültigkeitsdauer bis einschließlich
1. Mai 1923 bestimmt, daß im Falle
einer Verbilligung der Lebenshaltung die
entsprechende Senkung der Bezüge für den
der Jndexerstettung folgenden Monat erst
dann einzutreten hat, wenn sie das zwei¬
fache Ausmaß der um 500 Li vermehrten
nach dem Besoldungsgesetz entfallenden
Bezüge (Absatz 2) übersteigt. Bei wieder¬
holtem Eintritt von Verbilligungen der
Lebenshaltung, die einzeln weniger als
zwei nach dem Besoldungsgesetz entfallenden
Monatsbezüge (Absatz 2), betragen, sind
behufs Ermittlung des obigen Ausmaßes
die Bruchteile hievon bis zum Höchstaus¬

maße von zwei solchen Monatsbezügeu
zusammenzuzühlen.

(4) Vom 1. Juli 1922 angefangen,
sind die sonach sich ergebenden Bezüge,
falls die Indexziffer gestiegen ist, im daraus¬
folgenden Monat in drei Teilbeträgen,
und zwar ain 1., 11. und 21., sonst in
zwei Teilbeträgen, und zwar am 1.
und 16. auszuzahlen. Ein aus der Jndex-
änderung sich ergebender Mehrbezug ist
am 21. desselben Monats, ein Minder-
bezug am nächsten Monatsersten zu berück¬
sichtigen. Die näheren Bestimmungen sowie
die Teilbeträge für den Monat Juli 1922
werden durch Verordnung geregelt."

Ich bitte diejenigen Frauen und Herren, welche
die 88 1 und 2 in der Fassung des Finanz¬
ausschusses annehmen wollen, sich von den Sitzen
zu erheben. (Geschieht.) Die 88 1 und 2 sind
angenommen.

Bei 8 3 haben wir kleine Änderungen des
Finanzausschusses gegenüber der Regierungsvorlage.
Es soll dort richtig heißen (liest):

„Die im 8 2, Absatz 1, angeführten ver¬
heirateten Bundesangestellten, sowie Witwer mit
einem oder mehreren Kindern..." und dann geht
es weiter wie in der Regierungsvorlage.

Zu 8 3 haben die Herren Abgeordneten
Schulz und Genossen einen Zusatzantrag gestellt
in dem Sinne, daß nach den Worten „sowie Witwer
mit Kindern" einzuschalten ist: „und jene ledigen
Bundesangestellten, welche nicht im Familienverbande
leben und das zehnte Dienstjahr bereits vollendet
haben".

Ich lasse zunächst über den 8 3 in der
Fassung des Finanzausschusses abstimmen.

Ich bitte diejenigen Frauen und Herren,
welche dem 8 3 in der Fassung des Finanz¬
ausschusses zustimmen, sich von den Sitzen zu
erheben. (Geschieht.) Ist angenommen.

Nun lasse ich über den Zusatzantrag des
Abgeordneten Schulz abstimmen. Ich bitte diejenigen
Frauen und Herren, welche denn Zusatzantrage
Schulz ihre Zustimmung geben wollen, sich von
den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Ist abgelehnt.

Bei 8 4 hat der Finanzausschuß ebenfalls
eine kleine Ergänzung gegenüber der Regierungs¬
vorlage angenommen, wonach es heißen soll: „Die
im 8 2, Absatz 1, angeführten Bundesangestellten
. . . . " usw.

Hier haben wir wieder einen Zusatzantrag,
und zwar des Abgeordneten Tomschik. Er lautet
(liest) :

„Die im § 2 bezeichnten Haushaltungs¬
zulagen, beziehungsweise Kinderzulagen
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unterliegen den Auswirkungen der Index¬
ziffer im Sinne des Absatzes 3 des Z 2
des vorliegenden Gesetzes."

Ich lasse zunächst über den § 4 in der
Fassung des Finanzausschusses abstimmen. Ich bitte
diejenigen Frauen und Herren, welche § 4 in
der Fassung des Finanzausschusses annehmen wollen,
sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) An¬
genommen.

Ich bitte diejenigen Frauen und Herren,
welche den Zusatzantrag des Herrn Abgeordneten
Tomschik annehmen wollen, sich von den Sitzen
zu erheben. (Geschieht.) Abgelehnt.

Den § 5 legt uns der Finanzausschuß in
einer gegenüber der Regierungsvorlage vollkommen
neuen Fassung vor, die ich daher verlesen werde
(liest):

„Die in den §8 2 bis 4 niedergelegten
Grundsätze gelten auch sür die Bundes-
verkehrsangestellten; auch sür die nicht unter
das Besoldungsgesetz fallenden Bundesange¬
stellten und die Arbeiter des Bundes, soweit
diese nicht nach Kollektivvertrügen entlohnt
oder mit ortsüblichen Löhnen bezahlt werden,
stnden sie, jedoch mit Ausschluß der im
8 2, Absatz (4), enthaltenen Bestimmungen
über die Zahlungstermine, Anwendung."

Ich bitte diejenigen Frauen und Herren,
welche den § 5 in der Fassung des Finanzaus¬
schusses annehmen wollen, sich von den Sitzen
zu erheben. (Geschieht) Angenommen.

Der § 6 deckt sich mit der Regierungsvor¬
lage, nur beantragt der Finanzausschuß, daß nach
dem Worte „Zahlungen" angefügt werde: „im
Sinne des § 2".

Ich bitte diejenigen Frauen und Herren,
welche den § 6 in der Fassung des Finanzausschusses
annehmen wollen, sich von den Sitzen zu erheben.
(Geschieht.) Augenommen.

Ich bitte nun diejenigen Frauen und Herren,
welche ß 7, sowie Titel und Eingang des Gesetzes
annehmen wollen, sich von den Sitzen zu erheben.
(Geschieh!) Angenommen. Damit ist das Gesetz
in zweiter Leping erledigt.

Berichterstatter Schönsteiner: Ich bean¬
trage die sofortige Vornahme der dritten
Lesung.

Präsident Dr. Dinghofer: Der Herr
Berichterstatter beantragt die sofortige Vornahme
der dritten Lesung. Ich bitte diejenigen Frauen und
Herren, welche mit der sofortigen Vornahme der
dritten Lesung einverstanden sind, sich von den
Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Ist mit der not¬
wendigen Zweidrittelmehrheit genehmigt.

Wünscht jemand zur dritten Lesung das Wort?
(Niemand meldet sich) Es ist nicht der Fall. Ich
bitte diejenigen Frauen und Herren, welche das
Gesetz auch in dritter Lesung annehnren wollen, sich
von den Sitzen zu erheben. (Geschieht) Das
Bundesgesetz, betreffend die Bezüge der
Bundesangestellten (Besold uugsnachtrags-
gcsetz) ist damit auch in dritter Lesung ange¬
nommen.

Es liegen ferner zwei Resolutionen vor.
Zunächst ein Resolutionsantrag Volker, Angerer,
Zelenka. Er lautet folgendermaßen (liest):

„Die Bundesregierung wird neuerlich
aufgefordert, den bei Erledigung des
Pensionsgesetzes 1921 von allen Parteien
des Hauses angenommenen Resolutions¬
antrag, betreffend die Regelung der Gnaden-

. gaben sowie der fortlaufenden Zuwendungen,
endlich einer endgültigen Erledigung zuzu¬
führen."

Ich bitte diejenigen Frauen und Herren,
welche diesem Beschlußantrage zustimmen, sich von
den Sitzen zu erheben. (Geschieht) Der Beschluß¬
antrag ist angenommen.

Dann liegt ein zweiter Beschlußantrag vor von
den Herren Abgeordneten Miklas, Volker, Schön¬
steiner und Kollmann, der dahin geht (liest):

„Die Bundesregierung wird aufgefordert,
den im Ruhestande befindlichen katholischen
Geistlichen, welchen auf Grund des Ge¬
setzes vorn 18. März 1920, St. G. Bl.
Nr. 132 (Penfionistengesetz) und auf Grund
des Gesetzes vom 17. März 1921, B. G. Bl.
Nr. 167 (Nachtrag zum Pensionistengesetz),
erhöhte normalmäßige Ruhegenüsse oder
Ruhegenüsse auf Grund des Gesetzes vom
16. Dezember 1920, B. G. Bl. Nr. 4
ex 1921, aus den Religionsfonds, be¬
ziehungsweise aus der staatlichen Dotation
derselben zukommen, Vorauszahlungen auf
Rechnung einer Neuregelung ihrer Rühe¬
genüsse (Teuerungszuwendungen) unter sinn¬
gemäßer Beachtung der Anordnungen des
vorliegenden Gesetzentwurfes gegen nach¬
trägliche Ausgleichung zu gewähren."

Ich bitte diejenigen Frauen und Herren,
welche diesen Beschlußantrag annehmen wollen, sich
von den Sitzen zu erheben. (Geschieht) Das ist
die Mehrheit, der Beschlußantrag ist angenommen.

Damit ist dieser Gegenstand erledigt.

Als nächster Punkt der Tagesordnung kommt,
zur Beratung der Antrag des Finanz- und
Budgetausschusses, betreffend die Ver¬
längerung der Gültigkeit des Abbaugesetzes.
(1047 der Beilagen).
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Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete
Miklas; ich ersuche ihn, die Verhandlung ein¬
zuleiten.

Berichterstatter Miklas: Hohes Hans! Die
Not der Zeit hat den Gedanken nahegelegt, mit
den im Staate Österreich bestandenen Fürsorge¬
maßnahmen, die seinerzeit aus Anlaß des Gesetzes
über den Abbau der Lebensmittelzuschüsse des
Bundes gesetzlich geregelt wurden, noch einige Zeit
sortzufahren, bis eine Besserung in den Verhält¬
nissen eingetreten ist. Von diesem Gedanken aus¬
gehend, hat die Regierung einverständlich mit den
Parteien ein Bundesgesetz (1039 der Beilagen) dem
Nationalrat unterbreitet, welches in der heutigen
Sitzung des Finanz- und Budgetausschusses einer
längeren Erörterung unterzogen wurde. Dabei ist
aber bezüglich der Textierung einiger der fünf
Artikel, insbesondere des Artikels 4, eine Reihe von
Bedenken ausgetaucht, welche eine Umarbeitung des
Gesetzes notwendig erscheinen lassen und es infolge¬
dessen unmöglich machen, in der gegenwärtigen
drängenden Zeit dieses Gesetz zum Beschlüsse zu
erheben. Daher hat der Finanz- und Budgetausschuß
beschlossen, uni kein Intervall emtreten zu lassen,
ein Jnterimsgesetz als Initiativantrag des Finanz¬
ausschusses hier dem hohen Hause vorzulegen. Dieses
Jnterimsgesetz hat sein Meritum in dem Artikel I,
welcher lautet (liest):

„Die Wirksamkeit des Bundesgesetzes
vom 21. Dezember 1921, B. G. Bl. Nr. 716
(Abbaugesetz), in der Fassung des Bundes¬
gesetzes vom 9. Juni 1922, B. G. Bl.
Nr. 347, wird bis 15.Juli 1922 erstreckt."

Ein weitergehender Antrag, die Erstreckung
dieses Gesetzes bis auf weiteres oder eventuell bis
zum 31. Oktober zu vollziehen, ist im Finanz- und
Budgetausschuß in der Minderheit geblieben, und
zwar wohl in Anbetracht des Umstandes, daß dieses
Gesetz auch enge mit den allgemeinen Maßnahmen
des Finanzplanes in Zusammenhang steht und eine
Durchführung dieser Maßnahmen des Finanzplanes
noch in der ersten Hälfte des Juli aus allgemein
finanziellen und politischen Gründen dringend not¬
wendig erscheint.

Ich bitte, den Beschluß des Finanz- und
Budgetausschusses nunmehr auch im Nationalrate
zum Beschlüsse zu erheben. (Beifall)

Präsident Dr. Dinghofer: Mit Zustimmung
des Hauses werde ich die General- und Spezial¬
debatte unter Einem durchführen.

Wünscht jemand das Wort? (Niemand meldet
sich.) Es ist nicht der Fall. Wir kommen zur Ab¬
stimmung. Ich bitte die Herren, die Plätze ein¬
zunehmen. (Nach einer Pause:) Es liegen keine

Abänderungs- oder Zusatzanträge vor. Ich bitte
diejenigen Frauen und Herren, welche die Artikel
I, II, sowie Titel und Eingang des Gesetzes an¬
nehmen wollen, sich von den Sitzen zu erheben.
(Geschieht.) Das Gesetz ist in zweiter Lesung
angenommen.

Berichterstatter Miklas: Ich beantrage
die sofortige Vornahme der dritten Lesung.

Präsident Dr. Dinghofer: Der Herr Be¬
richterstatter beantragt die sofortige Vornahme der
dritten Lesung.

Ich bitte diejenigen Frauen und Herren,
welche mit der sofortigen Vornahme der dritten
Lesung einverstanden sind, sich von den Sitzen zu
erheben. (Geschieht,) Ist mit der erforderlichen
Zweidrittelmehrheit genehmigt.

Wünscht jemand zur dritten Lesung das
Wort? (Niemand meldet sich.) Es ist nicht der Fall.
Ich bitte diejenigen Frauen und Herren, welche
das Gesetz auch in dritter Lesung annehmen wollen,
sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Das
Bundesgesetz, womit das Bundesgesetz vom
21. Dezember 1921, B. G. Bl. Nr. 716 (Ab¬
baugesetz), in der Fassungdes Bundesgesetzes
vom 9. Juni 1922, B. G. Bl. Nr. 347, ver¬
längert wird, ist auch in dritter Lesung an¬
genommen. (Gleichlautend mit 1047 der Bei¬
jagen).

Wir kommen zum nächsten Punkt der Tages¬
ordnung, das ist der Bericht des Ausschusses
für Verkehrswesen über den Antrag der Abge¬
ordneten Paulitsch, Dr. Ramek und Genossen
(713 der Beilagen), betreffend die Förderung
des ehesten Ausbaues der Mallnitzer Kraft¬
werke zum Zwecke der Elektrifizierung der
Tauern bahn (1007 der Beilagen).

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete
Mayr; ich bitte ihn, die Verhandlung ein¬
zuleiten.

Berichterstatter Otto Mayr: Hohes Haus! Unter
den Kraftanlagen, die für die elektrische Zugförderung
in Betracht kommen, befindet sich das Mallnitzwerk,
das nach seiner Fertigstellung die elektrische Zug¬
förderung auf der Tauernbahn bewerkstelligen soll.
Obwohl der Ausbau dieser Anlage verhältnismäßig
geringe Mittel erfordert, da die Gegend von Natur
aus für ein Kraftwerk wie geschaffen ist, wurde mit
Geldmitteln von seiten des Bundes znrückgehalten,
was den Bau verlangsamt und dessen Verwendung
.hinausschieben würde. Die Bauleitung verstand es,
mit den geringen Mitteln, die ihr zur Verfügung
standen, mehr zu bauen, was sie mit diesen Mitteln
zu leisten verpflichtet gewesen wäre.

336
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Durch Drängen der Landesregierungen von
Kärnten und Salzburg sowie anderer maßgebender
Faktoren wurde von der Bundesregierung dem Mall-
nitzer Werke mehr Augenmerk gewidmet, so daß der
Bau ein flotteres Tempo einschlägt. Nun genügt es
aber nicht, wenn die Regierung nur die Mittel zur
Verfügung stellt, damit der Stollen und das Wasser
schloß ausgebaut werden können, es muß auch ge¬
trachtet werden, daß Mittel zur Verfügung gestellt
werden, die die Anschaffung von Maschinen und
auch die Erbauung des Krafthauses für das heurige
Baujahr ermöglichen.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich darauf Hin¬
weisen — es ist gar nicht nötig, viele Worte zu
verlieren — welchen großen Wert die Kraftanlagen
für uns bedeuten, besonders für eine Gebirgsstrecke,
wie die Tauernbahn eine ist, man muß nämlich
bedenken, daß dort ein riesiger Kohlenaufwand not¬
wendig ist, da die Lastzüge zwei Lokomotiven haben
müssen und selbst die stärksten Lokomotiven nur
260 bis 300 Tonnen befördern können, so daß also
die Elektrifizierung sehr notwendig ist.

Die Abgeordneten Paulitsch und Dr.Ramek
haben nun den Antrag eingebracht, daß die Re¬
gierung Mittel zur Verfügung stelle zur Förderung
des ehesten Ausbaues der Mallnitzer Kraftwerke und
zur Anschaffung der Maschinen für das Krafthaus.
Der Ausschuß für Verkehrswesen hat in der Sitzung
vom 22. Juni 1922 sich im Sinne der Antrag¬
steller ausgesprochen und stellt daher den Antrag
(liest):

„Der Nationalrat wolle beschließen:

Die Bundesregierung wird aufgefordert,
im Rahmen des Heuer bewilligten Betrages
zur Einführung der elektrischen Zug¬
förderung einen entsprechenden Teil für
den ungehinderten Ausbau der Mallnitzer
Kraftwerke zu verwenden und insbesondere
die Bestellung der Maschinen und den
Bau des hiezu erforderlichen Krafthauses
zu ermöglichen."

Ich bitte das hohe Haus, diesen Antrag zum
Beschlüsse zu erheben.

Präsident Dr. Dinghofer: Wünscht hiezu
jemand das Wort? (Niemand meldet sich.) Es ist nicht
der Fall, wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte
diejenigen Frauen und Herren, welche diesen Antrag
des Ausschusses für Verkehrswesen annehmen wollen,
sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) An¬
genommen.

Der nächste Punkt der Tagesordnung wäre
der Bericht des Ausschusses für Heereswesen
über den Antrag der Abgeordneten Dr. Erwin

Waiß, Dr. Schürff, Kollarz und Genossen
(996 der Beilagen), auf Einsetzung einer
Bundeskommission für Kriegsgräberfürsorge
und sonstiges Kriegsverlustwesen (1008 der
Beilagen).

Jur Einvernehmen mit den Parteien wird
dieser Bericht für heute zurückgestellt und am
Freitag auf der Tagesordnung erscheinen und
zur Erledigung gelangen.

Wir kommen daher zum nächsten Punkte der
Tagesordnung, das ist der Bericht des Finanz-
und Budgetausschusfes über die Vorlage der
Bundesregierung (940 der Beilagen), be¬
treffend die Bewilligung zur Aufnahme
eines Lotterieanlehens im Nominalbeträge
von 1200 Millionen Kronen durch den
Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds (Öster¬
reichische Baulose, Emission 1922) (1009 der
Beilagen).

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete
Dr. Deutsch; ich ersuche ihn, die Verhandlung
einzuleiten.

Berichterstatter Dr. Deutsch: Hohes Haus!
Der Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds leidet
darunter, daß er nicht genügend Mittel hat, um
die Wohnbauten zu finanzieren. Um nun diesem
Übelstand abzuhelfen, ist im letzten Jahre und auch
in diesem Jahre eine Reihe von Versuchen gemacht
worden. Einer dieser Versuche besteht darin, durch
ein Lotterieanlehen wenigstens einen kleinen Betrag
aufzubringen, der dazu dienen soll, den Bundes-
Wohn- und Siedlungsfonds zu stärken.. Im vorigen
Jahre wurde ein Anlehen von 600,000.000 Li
ausgenommen. Die Aufnahme dieser Anleihe war
ein Versuch. Der Versuch ist gelungen; es wurde
wirklich das ganze Lotterieanlehen abgesetzt und dein
Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds wurde im
vorigen Jahre dadurch eine wesentliche Erleichterung
zuteil. Im heurigen Jahre hätte — wenn man auf
die Geldentwertung Rücksicht nehmen wollte — das
Lotterieanlehen in einem viel größeren Ausmaß
ausgenommen werden müssen; da aber die Arbeiten
für das Lotterieanlehen bereits monatelang zurück¬
liegen, war damals der Betrag von 1200 Millionen
Kronen der Regierung und auch dem Finanzausschüsse
genügend erschienen. Seitdem haben sich allerdings
die Verhältnisse so geändert, daß der Betrag, der
nunmehr zur Aufnahme kommen soll, der Betrag
von 1200 Millionen Kronen, geradezu lächerlich
gering erscheint und sich wohl die Frage auswirst,
ob bei diesem Betrage die ganze Transaktion über¬
haupt noch einen erheblichen Nutzen bedeutet.
Immerhin wollen wir aber auch in diesem Jahre
den Versuch unternehmen und den, wenn auch
nunmehr sehr kleinen Betrag zur Annahme bringen.
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Der Ausschuß hat die Regierungsvorlage
unverändert angenommen und ich bitte das hohe
Haus dem Ausschußantrage beizutreten.

Präsident Dr. Dinghofer: Wünscht jemand
hiezu das Wort? (Niemand meldet sich.) Es ist
nicht der Fach wir schreiten zur Abstimmung. Ich
bitte diejenigen Damen und Herren, welche die §§ 1
bis einschließlich 4, Titel und Eingang des Gesetzes
annehmen wollen, sich von den Sitzen zu erheben.
(Geschieht.) Das hohe Haus hat das Gesetz in
zweiter Lesung genehmigt.

Berichterstatter Dr. Deutsch: Ich bean¬
trage die sofortige Vornahme der dritten
Lesung.

Präsident Dr. Dinghofer: Der Herr Bericht¬
erstatter beantragt die sofortige Vornahme der dritten
Lesung. Ich bitte diejenigen Damen und Herren,
welche diesem formalen Anträge zustimmen, sich von
den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Das hohe Haus
hat mit der erforderlichen Zweidrittelmehr¬
heit der sofortigen Vornahme der dritten
Lesung zugestimmt.

Wünscht jemand zur dritten Lesung das Wort?
(Niemand meldet sich.) Ich bitte diejenigen

Damen und Herren, die das Gesetz auch in dritter
Lesung annehmen wollen, sich von den Sitzen zu
erheben. (Geschieht.) Das hohe Haus hat das
Bundesgesetz, betreffend die Bewilligung zur
Aufnahme eines Lotterieanlehens im Nomi¬
nalbeträge von 1200 Millionen Kronen durch
den Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds
(Österreichische Baulose, Emission 1922)
(gleichlautend mit 1009 der Beilagen) auch in

dritter Lesung angenommen und damit erledigt.

Der nächste Punkt der Tagesordnung ist der
Bericht des Finanz- und Budgetausschusses
über die Vorlage der Bundesregierung
(851 der Beilagen), betreffend das Bundes¬
gesetz wegen Durchführung baulicher Maß¬
nahmen in den Bundestheatern (1010 der
Beilagen).

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete
Heinl; ich ersuche ihn, die Verhandlung ein¬
zuleiten.

Berichterstatter Heinl: Hohes Haus! Ich
habe die Ehre namens des Finanz- und Budget¬
ausschusses über 1010 der Beilagen zu referieren.
Es betrifft dies bauliche Maßnahmen in den Bundes¬
theatern. Die Regierung spricht hiefür einen Betrag
von 150 Millionen Kronen an. Im Finanz- und
Budgetausschusse wurde bei diesem Anlasse darüber
Beschwerde geführt, daß die Bundestheater es nicht

unterlassen haben, Ausstattungsgegenstände im Aus¬
lande zu bestellen. Es hat der mit der Führung
der Angelegenheiten des Unterrichtes betraute Herr
Bundesminister das Versprechen gegeben, daß ent¬
sprechende Erlässe in diesem Belang an die unteren
Instanzen ergehen werden. Im übrigen erlaube ich
mir, den Antrag zu stellen (liest):

„Das hohe Haus wolle dem angeschlossenen
Gesetzentwürfe die Zustimmung erteilen."

Präsident Dr. Dinghofer: Mit Zustimmung
des hohen Hauses werde ich die General- und
Spezialdebatte unter Einem durchführen.
Wünscht jemand das Wort? (Niemand meldet sich.)
Es ist nicht der Fall, wir schreiten zur Ab¬
stimmung.

Ich bitte diejenigen Damen und Herren,
welche die §§ 1 bis einschließlich 3, sowie Titel
und Eingang des Gesetzes annehmen wollen, sich
von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Das
hohe Haus hat das Gesetz in zweiter Lesung
angenommen.

Berichterstatter Heinl: Ich beantrage die
sofortige Vornahme der dritten Lesung.

Präsident Dr. Dinghofer: Der Herr
Berichterstatter beantragt die sofortige Vornahme
der dritten Lesung. Ich bitte diejenigen Frauen
und Herren, die diesem formalen Anträge zustimmen,
sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Mit
der erforderlichen Zweidrittelmajorität ge¬
nehmigt.

Wünscht jemand zur dritten Lesung das
Wort? (Niemand meldet sich.) Es ist nicht der
Fall. Ich bitte diejenigen Frauen und Herren, die
das Gesetz auch in dritter Lesung annehmen wollen,
sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Das
hohe Haus hat das Bundesgesetz, betreffend
Durchführung baulicher Maßnahmen in den
Bundestheatern (gleichlautend mit Nr. 1010
der Beilagen), auch in dritter Lesung an¬
genommen und damit erledigt.

Der nächste Punkt der Tagesordnung ist
der Bericht des Finanz- und Budgetaus-
schusses über die Vorlage der Bundes¬
regierung (976 der Beilagen), betreffend das
Bundesgesetz über den Ausbau des West¬
traktes des Hauptgebäudes des Schlosses
Schönbrunn (1011 der Beilagen).

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Heinl;
ich ersuche ihn, die Verhandlung einzuleiten.

Berichterstatter Heinl: Hohes Haus! Ich
habe die Ehre, namens des Finanz- und Budget¬
ausschusses über die Vorlage der Bundesregierung,

120. Sitzung NR I. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 19 von 24

www.parlament.gv.at



3922 120. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich am 28. Juni 1922.

betreffend das Bundesgesetz über den Ausbau des
Westtraktes des Hauptgebäudes des Schlosses Schön¬
brunn zu berichten. Im Westtrakt des Schlosses
Schönbrunn befindet sich eine Anzahl von Wohnun¬
gen, die mit verhältnismäßig geringem Aufwands
hergestellt werden können. Die Bundesregierung
beansprucht hiesür einen Kredit von ungefähr
15 Millionen. Im Finanz- und Budgetausschuffe
wurde dem Gesetz einmütig die Zustimmung erteilt.
Bei dieser Gelegenheit wurde aber von einigen
Mitgliedern des Finanz- und Budgetausschusses der
Wunsch geäußert, daß die Mietzinse im Schlosse
Schönbruun einer entsprechenden Revision unter¬
zogen werden. Ich erlaube mir als Referent, an
die Bundesregierung hiebei das dringende Ersuchen
zu richten, nicht nur die Mietzinse in Schönbrunn,
sondern in allen Staatsgebäuden einer entsprechen¬
den Revision zu unterziehen. Im übrigen erlaube
ich mir den Antrag zu stellen (liest):

„Der Nationalrat wolle beschließen:

Dem angeschlossenen Gesetzentwurfe wird
die Zustimmung erteilt."

Präsident Dr. Dinghofer: Mit Zustim¬
mung des hohen Hauses werde ich die Genera!'
und Spezialdebatte unter Einem durchführen.
Wünscht jemand dazu das Wort? (Niemand meldet
sich.) Es ist nicht der Fall. Ich bitte diejenigen
Frauen und Herren, welche die §8 1 bis ein¬
schließlich 3, Titel und Eingang des Gesetzes an-
nehmen wollen, sich von den Sitzen zu erheben.
(Geschieht.) Das Gesetz ist in zweiter Lesung
angenommen.

Berichterstatter Heinl: Ich beantrage die
sofortige Vornahme der dritten Lesung.

Präsident Dr. Dinghofer: Der Herr Be¬
richterstatter beantragt die sofortige Vornahme der
dritten Lesung. Ich bitte diejenigen Frauen und
Herren, die mit der sofortigen Vornahme der dritten
Lesung einverstanden sind, sich von den Sitzen zu
erheben. (Geschieht.) Das hohe Haus hat mit der
erforderlichen Zweidrittelmehrheit der so¬
fortigen Vornahme der dritten Lesung zu¬
gestimmt.

Wünscht jemand zur dritten Lesung das
Wort? (Niemand meldet sich.) Es ist nicht der
Fall. Ich bitte diejenigen Frauen und Herren,
die das Gesetz auch in dritter Lesung annehmen
wollen, sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.)
Das Bundesgesetz, betreffend den Ausbau
des Westtraktes des Hauptgebäudes des
Schlosses Schönbrunn ist auch in dritter
Lesung angenommen. (Gleichlautend mit 1011
der Beilagen.)

Der nächste Punkt der Tagesordnung ist
der Bericht des Finanz- und Budgetaus¬
schusses über die Vorlage der Bundes¬
regierung (948 der Beilagen), betreffend die
Bedeckung der Kosten für den Betrieb und
die Instandhaltung der Zollwachmotorboote
am Bvdensee (1013 der Beilagen).

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete
Heinl; ich ersuche ihn, die Verhandlung ein¬
zuleiten.

Berichterstatter Heinl: Hohes Haus! Ich
habe die Ehre, über die Vorlage der Bundes¬
regierung, betreffend das Bundesgesetz über die
Bedeckung der Kosten für den Betrieb und die
Instandhaltung der Zollwachmotorboote am Bodeusee
zu referieren. Es handelt sich hier um die Instand¬
setzung der Motorboote, die schon vor dem Kriege
dort Dienst getan haben. Es hat sich durch die
Einstellung dieses Dienstes gezeigt, daß das Schmuggel-
Unwesen am Bodenfee eine reichliche Ausdehnung
gefunden hat. Aus diesem Grunde hat sich das
Bundesministerium für Finanzen veranlaßt gesehen,
diese Motorboote wieder in Dienst zu stellen.
Für die Beschaffung der Betriebsmaterialien ist ein
Betrag von 10,640.000 K vorgesehen, für Reparatur¬
kosten 200.000 K. Die Tangente für das Jahr
1922 beträgt daher 7,487.000 Li. Als einmalige
Auslagen kommen die Transportkosten, Kosten für
den Umbau eines Bootes und die Anschaffung eines
Handbrückenwagens in Betracht.

Ich erlaube mir im Namen des Finanz- und
Budgetausschusses den Antrag zu stellen (liest):

„Der Nationalrat wolle beschließen:

Dem angeschlossenen Gesetzentwurfe wird
die Zustimmung erteilt."

Präsident Dr. Dinghofer: Mit Zustim-
mung des hohen Hauses werde ich die General¬
und Spezialdebatte unter Einem durchführen.
Wünscht jemand dazu das Wort? (Niemand meldet
sich.) Es ist nicht der Fall. Ich bitte diejenigen
Frauen und Herren, welche die §§ 1 bis ein¬
schließlich 3, Titel und Eingang des Gesetzes au-
nehmen wollen, sich von den Sitzen zu erheben.
(Geschieht.) Das Gesetz ist in zweiter Lesung
angenommen.

Berichterstatter Heinl: Ich beantrage die
sofortige Vornahme der dritten Lesung.

Präsident Dr. Dinghofer: Der Herr
Berichterstatter beantragt die sofortige Vornahme
der dritten Lesung. Ich bitte diejenigen Frauen und
Herren, die mit der sofortigen Vornahme der dritten
Lesung einverstanden sind, sich von den Sitzen zu
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erheben. (Geschieht.) Mit der erforderlichen
Zweidrittelmehrheit genehmigt.

Wünscht jemand zur dritten Lesung das
Wort? (Niemand meidet sich.) Es ist nicht der
Fall. Ich bitte diejenigen Damen und Herren, die
das Gesetz auch in dritter Lesung annehmen wollen,
sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Das
Bundesgesetz, betreffend die Bedeckung der
Kosten für den Betrieb und die Instand¬
haltung der Zollwachmotorboote am Boden¬
see ist auch in dritter Lesung angenommen
(gleichlautend mit 1013 der Beilagen).

Der nächste Punkt der Tagesordnung ist der
Bericht des Finanz- und Budgetausschusses
über die Vorlage der Bundesregierung
(935 der Beilagen), betreffend Adaptierungen
im Gebäude Wien, VII., Karl Schweighofer¬
gasse 3 (1012 der Beilagen).

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete
Heinl; ich ersuche ihn, die Verhandlung ein¬
zuleiten.

Berichterstatter Heinl: Im Gebäude Wien,
VII., Karl Schweighofergasse 3 wurden dem Unter¬
richtsamte zur Unterbringung der Architekturschule
des Professors Behrens Räumlichkeiten zugewiesen.
Für die Ausgestaltung dieser Räumlichkeiten wird
ein Betrag von 7,000.000 K in Anspruch ge¬
nommen. Der Finanz- und Budgetausschuß hat
der Vorlage der Bundesregierung einmütig seine
Zustimmung erteilt und ich stelle daher den An¬
trag (liest):

„Der Nationalrat wolle beschließen:
Dem angeschlossenen Gesetzentwurfe wird
die Zustimmung erteilt."

Präsident Dr. Dinghofer: Mit Zustim¬
mung des hohen Hauses werde ich die General-
und Spezialdebatte unter Einem durchführen.

Wünscht jemand hiezu das Wort? (Niemand
meldet sich.) Es ist nicht der Fall. Ich bitte
diejenigen Frauen und Herren, welche die Zß 1 bis 3,
sowie Titel und Eingang des Gesetzes annehmen
wollen, sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.)
Das Gesetz ist in zweiter Lesung angenommen.

Berichterstatter Heinl: Ich beantrage die
sofortige Vornahme der dritten Lesung.

Präsident Dr. Dinghofer: Der Herr
Berichterstatter beantragt die sofortige Vornahme
der dritten Lesung. Ich bitte diejenigen Frauen und
Herren, welche mit diesem Antrag einverstanden
sind, sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.)
Der Antrag ist mit Zweidrittelmehrheit ge¬
nehmigt.

Wünscht jemand zur dritten Lesung das Wort?
(Niemand meldet sich.) Es ist nicht der Fall. Ich
bitte diejenigen Frauen und Herren, welche das
Gesetz auch in dritter Lesung annehmen wollen, sich
von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.)

Das Gesetz, betreffend Adaptierungen
im Gebäude Wien, VII., Karl Schweighofer¬
gasse 3 (gleichlautend mit 1012 der Beilagen),

ist auch in dritter Lesung angenommen und
damit erledigt.

Wir schreiten nun zum Schlüsse der Sitzung.

Die heute eingebrachten Vorlagen der
Bundesregierung werde ich, wenn keine Ein¬
wendung erhoben wird, sofort zuweisen, und zwar:

Das Bundesgesetz, betreffend die Ge¬
währung eines Darlehens an die „Wöllers-
dorfer Werke A. G." (1044 der Beilagen) und

das Bundesgesetz, betreffend die Be¬
teiligung des Bundes an der in Kloster¬
neuburg zu errichtenden Textilwarenfabrik
A. G. (1049 der Beilagen) dem Finanz- und
Budgetausschusse;

das Bundesgesetz, womit einige Bestimmungen
des Gesetzes vom 25. April 1919, St. G. Bl.
Nr. 245 (Jnvalidenentschädigungsgesetz), des Ge¬
setzes vom 23. Juni 1921, B. G. Bl. Nr. 345
und des Gesetzes vom 18. November 1921,
B. G. Bl. Nr. 641, abgeändert und ergänzt
werden (VII. Novelle zum Jnvalidenent-
schädigungsgesetze) (1043 der Beilagen) und

das Bundesgesetz, betreffend die Ge¬
währung von Beihilfen aus Bundesmitteln
an Kriegsblinde zur Anschaffung, Aus¬
bildung und Erhaltung von Führerhunden
(1046 der Beilagen) dem Ausschüsse für
soziale Verwaltung.

Den in der Sitzung vom 21. d. M. dem
Justizausschusse zugewiesenen Antrag des Abge¬
ordneten Dr. Schürff und Genossen, betreffend
die Abänderung des Sparkassenregulativs
(969 der Beilagen) werde ich an den Finanz-
und Budgetausschuß überweisen. (Nach einer
Pause:) Es wird keine Einwendung erhoben, die
Vorlagen sind somit zugewiesen.

Die nächste Sitzung schlage ich vor für
Freitag, den 30. Juni, 12 Uhr mittags mit
folgender Tagesordnung:

1. Bericht des Ausschusses für Heeres¬
wesen über den Antrag der Abgeordneten
Dr. Erwin Waiß, Dr. Schürff, Kollarz und
Genossen (996 der Beilagen), auf Einsetzung
einer Bundeskommission für Kriegsgräber¬
fürsorge und sonstiges Kriegsverlustwesen
(1008 der Beilagen).

120. Sitzung NR I. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 21 von 24

www.parlament.gv.at



3924 120. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich am 28. Juni 1922.

2. Bericht des Finanz- und Budget¬
ausschusses über die Vorlage der Bundes¬
regierung (951 der Beilagen), betreffend die
Fortführung des Fortbildungs- und Sprach¬
kurses für die Sicherheitswache in Wien
(1014 der Beilagen).

3. Bericht des Finanz- und Budget¬
ausschusses über die Vorlage der Bundes¬
regierung (915 der Beilagen), betreffend die
Erhöhung der Kapitalsbeteiligung des
Bundes an der gemeinwirtschaftlichen Anstalt
„Steirische Fahrzeugwerke in Graz-Pun-
tig am" (1015 der Beilagen).

4. Bericht des Finanz- und Budget¬
ausschusses über die Vorlage der Bundes¬
regierung (916 der Beilagen), betreffend die
Erhöhung der Kapitalsbeteiligung des
Bundes an der Unternehmung „Vereinigte
Leder- und Schuhfabriken, gemeinwirtschaft¬
liche Anstalt" (1016 der Beilagen).

5 Bericht des Finanz- und Budget¬
ausschusses über die Vorlage der Bundes-
regierung (971 der Beilagen), betreffend die
Förderung der Wiener Messe A. G. aus
Bundesmitteln (1017 der Beilagen).

6. Bericht des Finanz- und Budget-
ansschusses über die Vorlage der Bundes¬
regierung (917 der Beilagen), betreffend die
Mündelsicherheit der Teilschuldverschrei¬
bungen eines von der Stadtgemende
Klagenfurt aufzunehmenden Anlehens von
250,000.000 Li (1018 der Beilagen).

7. Bericht des Finanz- und Budget¬
ausschusses über die Vorlage der Bundes¬
regierung (982 der Beilagen), betreffend die
Förderung von Kindererholungsaktionen
des Sommers 1922 aus Bundesmitteln
(1019 der Beilagen).

8. Bericht des Ausschusses für Ver¬
kehrswesen über die Vorlage der Bundes¬
regierung (834 der Beilagen) über das Über¬
einkommen, betreffend das endgültige Donau¬
statut (1022 der Beilagen).

9. Bericht des Finanz- und Budget¬
ausschusses über die Vorlage der Bundes¬
regierung (980 der Beilagen), betreffend die
Bewilligung eines Nachtragskredits von
930.000 K für Adaptierungen im Amts¬
gebäude in Grein (1025 der Beilagen).

10. Bericht des Finanz- und Budget¬
ausschusses über die Vorlage der Bundes¬
regierung (981 der Beilagen), betreffend den
Beitrag der Bundes-Forstverwaltung zur
Koppentraunverbauung (1026 der Beilagen).

11. Bericht des Finanz- und Budget¬
ausschusses über den Antrag der Abge¬
ordneten Schneidmadl, Bretschneider, Polke
und Genossen (902 der Beilagen), betreffend
die Wildbachverbauung im Traisen-, Gölsen-
und Pielachgebiet (1030 der Beilagen).

12. Bericht des Ausschusses für Er¬
ziehung und Unterricht über den Antrag
der Abgeordneten Dr. Odehnal, Vaugoin,
Dr. Schneider und Genossen (817 der Bei¬
lagen), betreffend die Vorlage eines Bundes¬
gesetzes wegen Übernahme des Privatreal¬
gymnasiums mit Ösfentlichkeitsrecht in
Wien, XVIII. (Gersthof) (1020 der Beilagen).

13. Bericht des Ausschusses für Er¬
ziehung und Unterricht über die Vorlagen
der Bundesregierung (695 und 978 der Bei¬
lagen), betreffend die Erhöhung der Strafen
wegen Übertretungen der Vorschriften über
den Besuch der öffentlichen Volksschulen in
Kärnten (1021 der Beilagen).

14. Bericht des Ausschusses für Ver¬
kehrswesen über den Antrag der Abgeord¬
neten Dr. Zeidler, Pauly, Clcssin und Ge¬
nossen (645 der Beilagen), betreffend Fahrt¬
begünstigung der freiwilligen Feuerwehr¬
und Rettungsabteilungen durch die Bundes¬
bahnen (1023 der Beilagen).

15. Bericht des Finanz- und Budget¬
ausschusses über den Antrag der Abgeord¬
neten Dr. Dinghofer, Dr. Aigner, Strunz,
Weiser und Genossen (871 der Beilagen), be¬
treffend den Bau des Bundesrealgymnasiums
in Linz (1024 der Beilagen).

16. Bericht des Finanz- und Budget-
ausschusses über die Vorlage der Bundes¬
regierung (835 der Beilagen), betreffend
das Bundesgesetz, wirksam für das Land
Kärnten, betreffend Begünstigungen der
Lehrer an den Volks- und Bürgerschulen
in Kärnten aus Anlaß ihrer militärischen
Dienstleistung hinsichtlich der Ruhe- und
Versorgungsgenüsse (1027 der Beilagen).

17. Bericht des Finanz- und Budget¬
ausschusses über die Vorlage der Bundes¬
regierung (939 der Beilagen), betreffend das
Bundesgesetz, wirksam für das Land Nieder-
österreich, womit die §§ 50 und 51 des
Gesetzes vom 25. Dezember 1904, L. G. Bl
Nr. 98, in der Fassung des Gesetzes vom
17. Juni 1920, L. G. Bl. Nr. 778, betreffend
die Errichtung, die Erhaltung und den
Besuch der öffentlichen Volksschulen, abge¬
ändert werden (1028 der Beilagen).

120. Sitzung NR I. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)22 von 24

www.parlament.gv.at



120. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich am 28. Juni 1922. 3925

18. Bericht des Finanz- und Budget-
ausschusses über die Vorlage der Bundes¬
regierung (949 der Beilagen), betreffend das
Bundesgesetz, wirksam für das Land Nieder¬
österreich, womit einige Bestimmungen über
die Entlohnung des Religionsunterrichtes
an den öffentlichen Volks-und Bürgerschulen
des Landes Niederösterreich abgeändert und
ergänzt werden (i029 der Beilagen).

19. Fortsetzung der Verhandlung über
die Vorlage, betreffend ein Bundesgesetz
über den unlauteren Wettbewerb (913 der
Beilagen).

Wird gegen diesen Vorschlag eine Ein¬
wendung erhoben? (Nach einer Pause:) Es ist nicht
der Fall, es bleibt somit bei meinem Vorschlage.

Die Sitzung ist geschlossen.

Schluß der Sitzung: 7 Uhr abends.

*

Österreichische Staatsdruckerei. 554222
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